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Abkiirzungsverzeichnis

32. BImSchV ,Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung“ vom 29.08.2002
(BGBI. 12002, 3478) in der aktuellen Fassung

Abs. Absatz

AEG »2Allgemeines Eisenbahngesetz* vom 27.12.1993 (BGBI. | 1993,
2378, 2396) in der aktuellen Fassung

AG Aktiengesellschaft

Art. Artikel

AVV Baularm L2Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm —
Gerauschimmissionen® vom 19.08.1970 (Beilage zum Banz.
Nr. 160 vom 01.09.1970)

Az. Aktenzeichen

Bahn-km Bahnkilometer

BBodSchG ,Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur
Sanierung von Altlasten — Bundes-Bodenschutzgesetz” vom
17.03.1998 (BGBI. | S. 502), in der aktuellen Fassung

BBodSchV ~,Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung“ vom 12.07.1999
(BGBI. I, S. 1554) in der aktuellen Fassung

BE-Flache Baustelleneinrichtungsflache

BEVVG ,Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz‘ vom 27.12.1993
(BGBI. 1 S. 2378, 2394) in der aktuellen Fassung

BGebG ,Gesetz Uber Geblhren und Auslagen des Bundes — Bundesge-
blhrengesetz“ vom 07.08.2013 (BGBI. | S. 3154) in der aktuellen
Fassung

BGBI. Bundesgesetzblatt

BImSchG »,Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschutterungen und ahnliche
Vorgange — Bundes-Immissionsschutzgesetz® in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | 2013, 1274) in der ak-
tuellen Fassung

BKompV ,verordnung Uber die Vermeidung und die Kompensation von Ein-
griffen in Natur und Landschaft im Zustandigkeitsbereich der Bun-
desverwaltung — Bundeskompensationsverordnung“ vom
14.05.2020 (BGBI. | S. 1088)

BNatSchG ,Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnatur-
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schutzgesetz“ vom 29.07.2009 (BGBI. | 2009, 2542) in der aktuel-

len Fassung

BoVEK Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

bzw. beziehungsweise

ca. circa

cm Zentimeter

d Tag

DB Deutsche Bahn

DIN Deutsches Institut fir Normung

dgl. dergleichen/ desgleichen

d. h. das heif3t

DSchG MV »,Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Lande Meck-
lenburg-Vorpommern — Denkmalschutzgesetz“ vom 06.01.1998
(GVOBI. M-V 1998, 12) in der aktuellen Fassung

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

DWA Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

DWG Drawing (Dateiformat)

EBA Eisenbahn-Bundesamt

EBA BGebV .Besondere Gebuhrenverordnung des Bundesministeriums fur
Verkehr und digitale Infrastruktur fur individuell zurechenbare 6f-
fentliche Leistungen des Eisenbahn-Bundesamtes, der benannten
Stelle und der bestimmten Stelle — Besondere Gebuhrenverord-
nung Eisenbahn-Bundesamt“ vom 21.07.2021 (BGBI. | S. 3183) in
der aktuellen Fassung

EIGV Lverordnung Uber die Erteilung von Inbetriebnahmegenehmi-
gungen fur das Eisenbahnsystem — Eisenbahn-
Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung“ vom 26.07.2018
(BGBI. 1'S. 1270, Nr. 29) in der aktuellen Fassung

ErsatzbaustoffV Ersatzbaustoffverordnung

etc. et cetera

EU Europaische Union

EuGH Europaischer Gerichtshof

e. V. eingetragener Verein

EVH Einzelvorhaben
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ff. folgende(n)

FFH-Richtlinie »Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen — Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie® vom 21.05.1992 in der aktuellen Fassung

FFH-VP Fauna-Flora-Habitat Vertraglichkeitsprifung

GG Grundgesetz

ggf. gegebenenfalls

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung

GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschrankter Haftung und Compagnie Komman-
ditgesellschaft

GVOBI. Gesetz- und Verordnungsblatt

ha Hektar

HN Hohennull

i. S.d. im Sinne der/des

i.S.v. Im Sinne von/vom

i. V.m. in Verbindung mit

Kr'wG ,Gesetz zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abfallen — Kreislaufwirt-
schaftsgesetz“ vom 24.02.2012 (BGBI. |, 212) in der aktuellen Fas-
sung

LAGA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall

LAGA TR Boden

,Landerarbeitsgemeinschaft Abfall — Anforderungen an die stoffli-
che Verwertung von mineralischen Abféallen — Technische Regeln
fur die Verwertung von Bodenmaterial“ in der Fassung vom
05.11.2004

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

LPBK M-V Landesamtes flur zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand
und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Ifd. Nr. laufende Nummer

I/s Liter pro Sekunde

I/min Liter pro Minute

LUNG M-V Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern

m Meter

m? Quadratmeter
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m? Kubikmeter

m?/h Kubikmeter pro Stunde

max. maximal

M-V Mecklenburg-Vorpommern

NachwV ,verordnung Uber die Nachweisfiihrung bei der Entsorgung von

Abfallen — Nachweisverordnung“ vom 20.20.2006 BGBI. | 2298) in

der aktuellen Fassung

NatSchAG M-V

,Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung
des Bundesnaturschutzgesetzes — Naturschutzausfiihrungsgesetz*
vom 23.02.2010 (GVOBI. M-V 2010, 66) in der aktuellen Fassung

Nr. Nummer

0. a. oder ahnlich

0.g. oben genannt

PDF Portable Document Format

PF-RL ,Richtlinien fur den Erlass planungsrechtlicher Zulassungsent-
scheidungen flr Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes
nach § 18 AEG sowie fur Betriebsanlagen von Magnetschwebe-
bahnen nach § 1 MBPIG" des EBA

Rn. Randnummer

R SBB Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei
Baumaflinahmen

Ril. Richtlinie (Regelwerk der DB InfraGO AG)

S. Seite

Sb Sachbereich

SPA-Gebiet Special Protection Area (Vogelschutzgebiet)

StvO ~otralenverkehrs-Ordnung® vom 06.03.2013 (BGBI. | S. 367) in der
aktuellen Fassung

TA Larm ,~oechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz — Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm“ in der Fassung vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017)

ToB Trager offentlicher Belange

TSI Technische Spezifikationen fur die Interoperabilitat

u. a. unter anderem

USchadG ,Gesetz Uber die Vermeidung und Sanierung von Umweltschaden

— Umweltschadensgesetz“ vom 05.03.2021 (BGBI. | S. 346), in der
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aktuellen Fassung

USW. und so weiter

UVvP Umweltvertraglichkeitsprufung

UVPG .Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung“ in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBI. | S. 540) in der aktu-
ellen Fassung

uWb Untere Wasserbehdrde

VA Artenschutzrechtliche Vermeidung

vgl. vergleiche

VSGLVO M-V ,Landesverordnung Uber die Europaischen Vogelschutzgebiete in
Mecklenburg-Vorpommern — Vogelschutzgebietslandesverord-
nung“ vom 12.07.2011 in der aktuellen Fassung

VwGO »verwaltungsgerichtsordnung”“ in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.03.1991 (BGBI. | S. 686) in der aktuellen Fassung

VwWVIG LVerwaltungsverfahrensgesetz“ in der Bekanntmachung vom
23.01.2003 (BGBI. 1 2003,102) in der aktuellen Fassung

WBV Wasser- und Bodenverband

WHG ,Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsge-
setz* vom 31.07.2009 (BGBI. | 2009, 2585) in der aktuellen Fas-
sung

WP Wertpunkte

z. B. zum Beispiel

zzgl. zuzuglich

ZTV-Baumpflege

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir

Baumpflege
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A1

A.2

Auf Antrag der DB InfraGO AG, Projekte Bestandsnetz Schwerin, 1.11-O-M-S (Vorha-
bentragerin) erlasst das Eisenbahn-Bundesamt nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) i. V. m. § 74 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwV{G) fol-

genden

Planfeststellungsbeschluss

Verfugender Teil

Feststellung des Plans

Der Plan fiir das Vorhaben ,Ersatzneubau Durchlass Liublow" in der Gemeinde LUb-
low, im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Bahn-km 38,050 bis 38,085 der Strecke 6441
Domitz - Wismar, wird mit den in diesem Beschluss aufgefiihrten Nebenbestimmun-

gen festgestellt.
Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen:

e FErsatzneubau des Durchlassbauwerkes bei Bahn-km 38,076 auf der Strecke
6441 Ludwigslust — Wismar

Planunterlagen

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen:

Unterlage |Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung

1 Erlauterungsbericht festgestelit
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis Seite 1, Bericht Seite 2-
18 und Abkiirzungsverzeichnis Seite 19, Planungs-
stand: 30.10.2023
- Anlage: Technische Zeichnung Kopfstiick
von Fritz Witt Betonwerke, Blatt Nr. 4.03, Pla-
nungsstand: 07.2010

2 Ubersichtskarte und Ubersichtslageplan
2.1 Ubersichtskarte nur zur
Planzeichen: 2.1, Planungsstand: 30.10.2023, Mafstab | Information
1:100.000
2.2 Ubersichtsplan nur zur
Planzeichen: 2.2, Planungsstand: 30.10.2023, MaRstab | Information
1:5.000
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Unterlage |Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung

3 Lageplan festgestelit
Planzeichen: 3.1, Planungsstand: 30.10.2023, MaR-
stab 1 :1.000

4 Bauwerksverzeichnis festgestelit
2 Seiten, Planungsstand: 30.10.2023

5 Grunderwerbsplan festgestelit
Planzeichen: 5.1, Planungsstand: 30.10.2023, MaR-
stab 1:1.000

6 Grunderwerbsverzeichnis festgestelit
2 Seiten, Planungsstand: 21.02.2025 (1.Anderung im
Verfahren)

7 Querschnitt (Schnitt A-A; Schnitt B-B) nurzur
Planzeichen: 7.1, Planungsstand: 30.10.2023, MaRstab | Information
1:50

8 Baustelleneinrichtungsplan- und ErschlieRungsplan | festgestellt
Planzeichen: 8.1, Planungsstand: 30.10.2023, MaR-
stab 1 :1.000

9 Umweltplanung

9.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

9.1.1 LBP — Erlauterungsbericht nur zur
Deckblatt; Inhalts-, Tabellen- und Abkiirzungsver- Information
zeichnis Seite 2-5 und Bericht Seite 6-44; Planungs-
stand: 30.10.2023

9.1.2 LBP — MaBnahmenblatter festgestelit
11 Blatter je 2 Seiten, Planungsstand: 30.10.2023

9.1.3 LBP — Bestands- und Konfliktplan nur zur
Planzeichen: UW_LBP_BS 6441 DL_38_0, Planungs- |Information
stand: 30.10.2023, Maf3stab 1 : 1.000

9.1.4 LBP — MaBnahmenplan festgestelit
Planzeichen: UW_LBP_MP_6441_DL_38_0, Pla-
nungsstand: 30.10.2023, MaRstab 1 : 1.000

9.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) nur zur
Deckblatt; Inhalts-, Tabellen- und Abkiirzungsver- Information
zeichnis Seite 2-3 und Bericht Seite 4-32; Planungs-
stand: 30.10.2023

9.3 Fauna-Flora-Habitat-Unterlagen (FFH)

9.3.1 FFH-Vertraglichkeitsprifung DE 2534-402 ,Feldmark nur zur
Wdbbelin-Fahrbinde® — Erlauterungsbericht Information
Deckblatt; Inhalts-, Tabellen- und Abkirzungsverzeich-
nis Seite 1-3 und Bericht Seite 4-22; Planungsstand:

12.05.2025

9.3.2 FFH-Vorpriufung DE 2534-402 — Standard-Datenbogen | nur zur
11 Seiten, Planungsstand: 30.10.2023 Information

9.3.3 FFH-Vorprifung DE 2534-402 — Ubersichtskarte nur zur
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Unterlage |Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung

Planzeichen-Nr.: UW_FFH_UEK 6441 DL 38 0, Pla- |Information
nungsstand: 30.10.2023, Mal3stab 1 : 50.000

9.34 FFH-Vorprifung DE 2534-402 — Detailkarte nur zur
Planzeichen-Nr.: UW_FFH_DK_6441 DL_38 0, Pla- Information
nungsstand: 30.10.2023, Mal3stab 1 : 5.000

10 Geotechnischer Bericht — Baugrundgutachten nur zur
Deckblatt; Inhaltsverzeichnis, Bericht Seite 3-23 und Information
Bericht Seite 4-32; Projektnr.: 21/2031, Planungsstand:
15.06.2021

- Anlage 1: Lageplan; Planungsstand: 25.03.2021,
Mafstab 1 : 1.000

- Anlage 2: Bohrprofile; Planungsstand:
16.06.2021, Malstab 1 : 50

- Anlage 3: Laborprifbericht; Prifbericht-Nr.: 1, 9
Seiten, Planungsstand: 19.04.2021

- Anlage 4: Ergebnisse Schotterschuirfe, Misch-
probenzusammenstellung und Untersuchungs-
umfang, 1 Seite

- Anlage 5: Prufbericht-Nr.: 21-1282-001, 2 Seiten,
Planungsstand: 22.03.2021

- Anlage 6: Prufbericht-Nr.: 21B00643, 5 Seiten,
Planungsstand: 23.04.2021

- Anlage 7: Beurteilung Analytik Schotter und Bo-
den, 1 Seite

- Anlage 8: Prifbericht-Nr.: 21B00643, 5 Seiten,
Planungsstand: 23.03.2021

11 Hydraulisches Gutachten — Bauwasserhaltung (ge- nur zur
schlossene Wasserhaltung) Information

Deckblatt; Inhalts- und Anlagenverzeichnis Seite 2-3,
Bericht Seite 3-23 und Bericht Seite 4-15; Projektnr.:
210107, Planungsstand: 06.10.2021

- Anlage 1.1: Ubersichtskarte; Planungsstand:
05.10.2021, Mafstab 1 : 30.000

- Anlage 1.2: Oberflachennahe geologische Bil-
dungen; Planungsstand: 05.10.2021, Malstab
1:30.000

- Anlage 1.3: Flurabstandskarte; Planungsstand:
05.10.2021, Mafstab 1 : 30.000

- Anlage 2: Begehungsbericht und Fotodokumen-
tation; 4 Seiten, Planungsstand: 06.10.2021

- Anlage 3: Berechnung der Scheitelabflisse
HQu100120; 2 Seiten

- Dimensionierung Bauwasserhaltung Teil 1:
Deckblatt; Inhalts- und Anlageverzeichnis Seite
2; Bericht Seite 3-6 und Anlage 1 mit 2 Seiten;
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Unterlage |Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung

Planungsstand: 25.11.2021

- Dimensionierung Bauwasserhaltung Teil 2:
Deckblatt; Inhalts- und Anlageverzeichnis Seite
2; Bericht Seite 3-6 und Anlage 1 mit 3 Seiten;
Planungsstand: 26.11.2021

12 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie nur zur
(,Antrag Gewéasserbenutzung, 2 Seiten, Planungsstand: | Information
14.11.2023)

- Erlauterungsbericht zum Wasserrechtsantrag fur
eine bauzeitliche Gewasserbenutzung
Deckblatt; Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen-, Anlagen-
verzeichnis Seite 2-3; Bericht Seite 4-21 und Anla-
gen 1-4 Seite 22-48, Planungsstand: 11.09.2023

- Dimensionierung Bauwasserhaltung
Deckblatt, Inhalts- und Anlagenverzeichnis Seite 2;
Bericht Seite 3-6 und Anlagen 1 Seite 7-9, Pla-
nungsstand: 26.11.2021

- Referenzlisten der H-G-Nord zum Fachbeitrag
WRRL, 10 Seiten

Anderungen, die sich wahrend des Planfeststellungsverfahrens ergeben haben, sind

farbig geman Legende kenntlich gemacht.
A.3 Besondere Entscheidungen

A.3.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen

Der Vorhabentragerin werden die wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen
fur die Benutzung von Gewassern nach MalRgabe der nachfolgend aufgefuhrten Ein-

zelbestimmungen erteilt.

l. Wasserrechtliche Erlaubnis

Der DB InfraGO AG, Projekte Bestandsnetz Schwerin (1.11-O-M-S), wird geman § 8

des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz —

WHG) die wasserrechtliche Erlaubnis flr

- die Grundwasserentnahme wahrend der Bauzeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG,

- das Einbringen und Einleiten von Stoffen in das in das oberirdische Gewasser
,001077* wahrend der Bauzeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG
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auf Gemarkung Wdébbelin, Flur 3, Flursticke 269 und 98/11 (Entnahme) und Ge-
markung Lublow, Flur 3 Flurstuck 53 (Einleitung) der Strecke 6441, Bahn-km
38,076 erteilt.

1. Zweck, Art und MaR der Benutzung
Die erlaubte Grundwasserbenutzung dient im Rahmen des Ersatzneubau des
Durchlasses an der Bahnstrecke 6441 bei Bahn-km 38,076 der Trockenhaltung
der Baugrube vorgenommen wird. Das Grundwasser wird mittels 40 Filterlanzen
abgesenkt und nach dem Durchlass in das am Durchlass angebundenen Gewas-
ser Il. Ordnung ,001077“ eingeleitet. Das Gewasser ,001077* wird nicht aufge-
staut, der Ersatzneubau in neuer Lage (Variante 3) erméglicht das Gewasser erst

nach Fertigstellung des neuen Durchlasses an diesen anzubinden.

Entsprechend Unterlage 11.1 (Variante 2) liegt die Gelandehéhen im Bereich des
Bauwerks bei etwa +38 m HN, der bauzeitlich anzusetzende Grundwasserstand
bei +32,94 m HN und das notwendige Absenkziel bei +30,69 m HN, d. h. das Ab-
senkziel 0,5 m unter der Baugrubensohle und erzielt eine Absenkung von 2,26.
Fur die Absenkung ist eine geschlossene Wasserhaltung mit Filterlanzen und Va-
kuumanlage (40 Filterlanzen) uber 14 Tage vorgesehen. In einer Entfernung von
104 m betragt die temporare Absenkung nur noch 0,1 m. Die Baugrube wird in of-

fener Bauweise erstellt und durch Spundwéande gesichert.

Die erlaubte Gewasserbenutzung gilt fur die Entnahme und Einleitung von nach-

folgend festgelegten Wassermengen aus den einzelnen Baugruben:

Vmax. Dauer Wassermenge
Baugrube

[V/s] Tage [d] [m?]

. 10,92 2

Filterlanzen

7,22 6 9200
(Baugrube)

6,86 6

Die Baugrube hat Abmale von 12 x 22,5 m. Das Ableiten von Grundwasser erfolgt
mit einer anfanglichen maximalen Férderrate von 0,98 m?h je Filterlanze (insge-
samt Vorlauf 39,3 m®h bzw. 10,92 I/s) fur zwei Tage. Nach der Erreichung des
Absenkziels wird die Foérderleistung flr die folgenden sechs Tage auf maximal

26,0 m?h bzw. 7,22 I/s reduziert, um den Wasserspiegel auf dem Niveau zu hal-
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ten. In der zweiten Absenkphase wird das Niveau bei 24,7 m3h bzw. 6,86 I/s fur
weitere sechs Tage gehalten. (Planunterlage
12_1_Fachbeitrag_Wasserrahmenrichtlinie). Das enthommene Grundwasser wird

im Unterlauf des Durchlasses in das Gewasser ,001077“ eingeleitet.

Koordinaten der Entnahme- und Einleitstellen nach UTM 32N/ETRS89:

Entnahmestelle
Bezeichnung

Lfd. Nr. Rechtswert Hochwert
1 664191,77 5919689,30
Filterlanzen (Bau- 664212,87 5919697,16
grube) 664195,95 5919678,05
664217,09 5919685,91

2 Gewasser 664186 664186

. Widerrufsvorbehalt

Die wasserrechtliche Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 Abs. 1 WHG).

. Befristung

Die wasserrechtliche Erlaubnis wird befristet bis zum Ende der Bauwasserhal-

tung, beginnend ab dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Planrechtsentscheidung.

Nebenbestimmungen

Die Ableitung von Grundwasser, von Wasser aus Bachen, Graben, Brunnen und
dgl. zur schmutzwasserfuhrenden Ortskanalisation ist unzulassig.

Begrindung:

Die Einleitung entsprechender Wasser ist in der Regel in der kommunalen Abwas-
sersatzung untersagt. Die Abwassersatzung stellt eine entgegenstehende 6ffent-
lich-rechtliche Vorschrifti. S. d. § 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG dar.

Die Vorhabentragerin ist verpflichtet, eine behérdliche Uberwachung der Anlage zu

dulden und etwa erforderliche Unterlagen, Arbeitskrafte und Werkzeuge zur Verfi-
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gung zu stellen sowie technische Ermittlungen und Prifungen zu gestatten und zu
unterstitzen.

Begrindung:

Die Befugnis zur Vornahme entsprechender MaRnahmen folgt aus § 101 Abs. 1
WHG.

3. Unvorhergesehene Stérungen, die negative Auswirkungen auf das Gewasser ha-
ben kdénnen, insbesondere das Auslaufen wassergefahrdender Stoffe im Entwas-
serungsgebiet, sind unverziglich dem Eisenbahn-Bundesamt, Sachbereich (Sb) 6
Nord anzuzeigen. Es sind unverziglich alle Malinahmen zu ergreifen, die notwen-
dig und geeignet sind, Schaden abzuwenden oder zu mindern.

Begrindung:
Die Nebenbestimmung konkretisiert die in § 5 USchadG normierte Gefahrenab-

wehrpflicht.

Bei Schadensfallen, in deren Folge wassergefahrdende Stoffe in das Gewasser
gelangt sind bzw. bei denen die Besorgnis besteht, dass sie in das Gewasser ge-
langen kénnen, sind unverziglich entsprechende Sanierungs- bzw. Sicherungs-
maflnahmen vorzunehmen und die uWb oder die Integrierte Leitstelle Westmeck-
lenburg zu informieren.

4. Spatestens 2 Wochen nach Ende der Stérung ist dem Eisenbahn-Bundesamt,
Sb 6 Nord ein schriftlicher Bericht vorzulegen mit Darstellung des Ereignisses und
seiner Ursachen, der Auswirkungen auf Gewasser, getroffener Manahmen und
der vorgesehenen Malinahmen zur Vermeidung ahnlicher Vorfélle.
Begrindung:
Die Befugnis zur Vorlage entsprechender Angaben und Unterlagen folgt sowonhl
aus § 101 Abs. 1 WHG als auch aus § 7 Abs. 2 USchadG.

5. Dem Eisenbahn-Bundesamt, Sb 6 Nord ist ein Verantwortlicher mit Namen und
Telefonnummer fir die MaRnahme zu Gbermitteln.
Begrindung:
Gemal § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG ist die zustéandige Behdrde berichtigt, Aus-
kinfte zu verlangen.

6. Wenn im Zuge der Erdarbeiten zur Herstellung der Baugrube Abweichungen von
den angenommenen Baugrundverhaltnissen festgestellt werden, ist die Planung
diesen Verhaltnissen anzupassen. Das Eisenbahn-Bundesamt, Sb 6 Nord ist hier-

Uber unverziglich zu unterrichten.
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10.

11.

Begrindung:
Gemal § 101 Abs. 1 Nr. 3 WHG ist die zustandige Behorde berechtigt, Auskunfte

zu verlangen. Die Mitteilung der geanderten Sachlage ist erforderlich, um prifen
zu kénnen, ob eine wesentliche Anderung der Verhaltnisse vorliegt, die eine Ande-
rung der Erlaubnis erforderlich macht.

Bei den Ausschachtungen ist darauf zu achten, dass Boschungen zeitnah gegen
Erosion und Ausspulung geschutzt werden.

Begrindung:

Die Nebenbestimmung dient dazu, schadlose Abflussverhaltnisse (§ 6 Abs. 1

Satz 1 Nr. 6 WHG) zu gewahrleisten. Ungesicherte Béschungen kénnen bei star-
ken Regenereignissen zu einem Austrag von Bodenmaterial an der Baustelle und
in der Folge zu Verlandungen im oberirischen Gewasser flihren.

Der schadlose Hochwasserabfluss wahrend der Bauzeit muss dauerhaft gewahr-
leistet sein.

Begrindung:

Gemal § 5 Abs. 2 WHG sind alle von Hochwasser Betroffenen verpflichtet, geeig-
nete Vorsorgemaflnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und
zur Schadensminderung zu treffen.

Im Gewasser ist wahrend sowie nach Durchfiihrung der Bauarbeiten ein ord-
nungsgemalier Wasserablauf sicherzustellen.

Begrindung:

GemalR § 33 Abs. 2 WHG ist zum Schutz des oberirdischen Gewassers eine Min-
destwasserfuhrung sicherzustellen.

Soweit zur Verfullung baubedingter Arbeitsrdume Fremdmaterial verwendet wird,
muss dieses frei von schadlichen Vorbelastungen sein.

Begrindung:

Der Einbau schadlich belasteter Bodenmaterialien wiirde aufgrund der hohen
Durchlassigkeiten im Bereich der Versickerungsanlage zu einem Schadstoffeintrag
unmittelbar in das Grundwasser flhren. Es darf daher nur unbelastetes Material
entsprechend der ErsatzbaustoffV verwendet werden (siehe Abschnitt 5.3.1 DWA-
Arbeitsblatt A 138-1).

Die Einleitung des Niederschlagswassers in das Gewasser ,,001077“ hat so zu er-
folgen, dass weder eine Einengung des Abflussprofils des Gewassers noch eine
sonstige Beeintrachtigung des Gewasserbettes und dessen Unterhaltung erfolgt.
Das Gewasserbett ist — falls erforderlich — an der Einleitstelle in Abstimmung mit

dem Gewasserunterhaltungspflichtigen in ausreichender Lange und Breite, z. B.
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mittels Wasserbausteinen gegen Auskolkungen, Uferabbriche usw. zu sichern.
Auf eine naturnahe Ausfuhrung ist zu achten.

Begrindung:

Gemal § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 WHG sind an oberirdischen Gewassern schadlose
Abflussverhaltnisse zu gewahrleisten.

12. Die Baustelle ist zum Schutz des Grundwassers und des oberirdischen Gewassers
stets in einem einwandfreien, sauberen Zustand zu halten. Sie ist so zu betreiben,
dass ein Eindringen von Schmutzstoffen in das Grund- und Oberflachenwasser
ausgeschlossen ist.

Die vorgesehenen Bauarbeiten am Gewasser sind auch so durchzufiihren, dass
der Eintrag von Trubstoffen ins Gewasser auf ein Minimum beschrankt wird.
Begrindung:

Der Schutz der Gewasser unterliegt der Sorgfaltspflicht und Reinhaltung geman
§ 5, 32 und 48 WHG. Eine nachteilige Veranderung der Gewassereigenschaften
ist zu vermeiden.

13. Sollten wahrend der Arbeiten verunreinigtes Erdreich oder Auffalligkeiten am
Grundwasser festgestellt werden, ist das Eisenbahn-Bundesamt und die ortliche
Wasserbehorde unverziglich zu verstandigen.

Begrindung:

Die Pflicht zur Information der zustandigen Behérde folgt aus § 5 Abs. 1 WHG so-
wie § 4 USchadG. Sie ist dartiber hinaus deckungsgleich mit der sich aus § 4
Abs. 2 BBodSchG ergebenden bodenschutzrechtlichen Verpflichtung.

Durch Eigenkontrollen festgestellte UnregelmaRigkeiten bei den Grundwasser-
sténden oder der Wasserbeschaffenheit sind der uWb unverzuglich mitzuteilen.
Bei organoleptischer Auffalligkeit des Grundwassers sind die Arbeiten unverzig-
lich einzustellen. Das Grundwasser ist dann in Abstimmung mit der uWb von ei-
nem unabhangigen, akkreditierten Labor beproben, untersuchen sowie bewerten
und ggf. reinigen zu lassen.

14. Lagerung und Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (wie z. B. Zementmilch,
Ole, Schmierstoffe, Kraftstoffe usw.) wahrend der BaumaRnahme haben so zu er-
folgen, dass keine Gewasserverunreinigung zu besorgen ist.

Begrindung:
Die Nebenbestimmung konkretisiert § 48 Abs. 2 WHG.
15. Wahrend der Befullung von Baufahrzeugen und Maschinen auf3erhalb von befes-

tigten Flachen ist unter dem Einflllstutzen eine mobile Tropfwanne vorzusehen.
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16.

17.

18.

19.

Begrindung:
Die Nebenbestimmung konkretisiert die in § 5 Abs. 1 Nr. 1 WHG normierte Sorg-

faltspflicht.

Ausgelaufene, verschittete oder sonst auf den Boden gelangte Betriebsmittel,
auch Tropfverluste, oder sonstige wassergefahrdende Stoffe sind unmittelbar auf-
zunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Olbindemittel und geeignetes Gerat

(z. B. Eimer und Schaufel) sind vor Ort in ausreichendem Mal3e bereitzuhalten.
Begrindung:

Die Nebenbestimmung konkretisiert die in § 5 Abs. 1 Nr. 1 WHG normierte Sorg-
faltspflicht.

Die Beflillung von Maschinen darf mit max. 200 I/min im Vollschlauch unter Ver-
wendung eines selbsttatig schlieRenden Zapfventils erfolgen.

Begrindung:

Die Nebenbestimmung konkretisiert die in § 5 Abs. 1 Nr. 1 WHG normierte Sorg-
faltspflicht.

Zur Erfassung des geférderten Grundwassers ist eine geeichte Wasseruhr einzu-
bauen. Die Wasseruhr ist jeden Tag auf Funktionsfahigkeit zu Gberprifen, die Zah-
lerstande zu dokumentieren und aufzubewahren.

Begrindung:

Das Mal} der zugelassenen Gewasserbenutzung ist gemal § 10 Abs. 1 WHG we-
sentlicher Inhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Im Falle einer Grundwasserent-
nahme kann die Einhaltung der Erlaubnis nur durch entsprechende Messungen
und Dokumentation der Enthahmemengen kontrolliert werden.

Die Messergebnisse sind aufzuzeichnen und der uWb innerhalb von 4 Wochen
nach Beendigung der Absenkung ohne weitere Aufforderung zu tbergeben. Dazu
ist das von der uWb mit ihrer Stellungnahme Ubermittelte Formblatt zu verwenden.
Der Beginn der Bauwasserhaltung ist dem Eisenbahn-Bundesamt, Sb 6 Nord mit
Angaben zu Anfangswasserzahlerstand (m?®) umgehend anzuzeigen.
Begrindung:

Gemal § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG ist die zustéandige Behdrde berechtigt,
Auskunfte zu verlangen.

Der Beginn der MaRnahme sind dem Wasser- und Bodenverband ,Untere Elde*
(WBV) rechtzeitig anzuzeigen.

Seite 18 von 60




Planfeststellungsbeschluss gemaR § 18 Abs. 1 AEG fiir das Vorhaben ,Ersatzneubau Durchlass Liblow“, Bahn-km 38,050 bis

38,085 der Strecke 6441 Démitz - Wismar, Az. 571ppi/018-2024#003, vom 12.12.2025

20.

21.

22.

23.

Dem Eisenbahn-Bundesamt, Sb 6 Nord ist ein Verantwortlicher mit Namen und
Telefonnummer fur die Mallnahmen der Bauwasserhaltung zu Gbermitteln.
Begrindung:

Gemal § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG ist die zustandige Behorde berechtigt,
Auskunfte zu verlangen.

Nach Beendigung der Baumalnahme sind die Arbeitsrdume und Grundwasser-
brunnen mit einem dem anstehenden Boden entsprechenden Material zu verflllen
und der ursprungliche Zustand wiederherzustellen. Durchlassige Bereiche kdnnen
mit sauberem Filterkies verfullt werden. Hydraulisch wirksame Trennschichten sind
— entsprechend den Technischen Regeln — mit Dammermaterial abzudichten.
Begrindung:

Gemal § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 3 WHG sind nachteilige Gewasserveranderungen zu
vermeiden und die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. Dies kann
nur durch vollstandige Wiederherstellung des Zustands vor Beginn der Bauwas-
serhaltung erreicht werden. Im Hinblick auf den Grundwasserschutz erfordert dies
die Wiederherstellung der schitzenden Deck- und hydraulisch wirksamen Trenn-
schichten. Details zum Ruckbau von Grundwasserbrunnen werden durch das
DVGW-Arbeitsblatt W 135 konkretisiert.

Die Beendigung der Bauwasserhaltung ist dem Eisenbahn-Bundesamt, Sb 6 Nord
unter Angaben von Wasserzahlerstand und Gesamtférdermenge (m*) umgehend,
spatestens jedoch eine Woche nach Beendigung anzuzeigen.

Begrindung:

Gemal § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG ist die zustandige Behdrde berechtigt,
Auskiinfte zu verlangen. Die Mitteilung der Férdermenge dient zur Kontrolle der
Einhaltung der genehmigten Enthahmemenge (Mal} der Gewasserbenutzung, § 10
Abs. 1 WHG).

Die Fertigstellung der Malinahme sind dem Wasser- und Bodenverband ,Untere
Elde" (WBV) rechtzeitig anzuzeigen. Der WBV ist zur Bauabnahme einzuladen.

Es ist sicherzustellen, dass nur unbelastetes Wasser, welches frei von Tribung ist,
in das Gewasser ,,001077“ eingeleitet wird. Der Gehalt an mineralischen, absetz-
baren Stoffen des in das Gewasser ,001077“ einzuleitenden Wassers darf dabei
0,5 ml/l nicht Uberschreiten (im Imhoff-Trichter nach 30 Minuten Absetzzeit).
Andernfalls ist das abzupumpende Wasser einer fachgerechten und ordnungsge-

mafen Entsorgung zuzufiihren. Eine Vorreinigung des Grundwassers ist dabei
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24.

25.

26.

27.

nicht erforderlich, wenn sich die Brunnen auf3erhalb der Baugrube befinden und
~Klargepumpt werden®.

Begrindung:

Die Nebenbestimmung konkretisiert die in § 5 Abs. 1 und 3 WHG normierten All-
gemeinen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung nachteiliger Gewasserveranderungen
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 WHG) und zur Erhaltung der Leistungsfahigkeit des Wasser-
haushalts (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 WHG).

Die Einleitstelle ins Gewasser ist gegen Auskolkung zu sichern.

Begrindung:

Gemal § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WHG sind an oberirdischen Gewassern schadlose
Abflussverhaltnisse zu gewahrleisten. Auskolkungen flihren zu einem Abtrag von
Sohlmaterial, durch das an anderer Stelle im Gewasser Abflusshindernisse ent-
stehen konnen.

Schaden am Gewasser, die auf die Einleitung zurlickzuflhren sind, sind umge-
hend zu beseitigen. Nach Beendigung der Einleitung ist der Zustand des Gewas-
sers vor Baubeginn wiederherzustellen.

Begrindung:

Gemal § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 3 WHG sind nachteilige Gewasserveranderungen zu
vermeiden und die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. Dies kann
nur durch vollstandige Wiederherstellung des ursprunglichen Zustands vor Beginn
der Baumalinahme erreicht werden.

Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass keine autarken Grundwasserstockwer-
ke miteinander verbunden werden (Gefahr des hydraulischen Kurzschlusses).
Schadstoffe dirfen nicht verschleppt werden.

Begrindung:

Gemal § 48 Abs. 1 WHG darf die Erlaubnis nur erteilt werden, wenn nachteilige
Veranderungen der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen sind. Dies betrifft
sowohl quantitative (insbesondere Verursachen hydraulischer Kurzschlisse) als
auch qualitative Auswirkungen (Eintrag von Schadstoffen).

Die in das Grundwasser hineinreichenden Bauteile (z. B. Bohrpfahle, Betonfunda-
mente etc.) missen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik so aus-
gewahlt und hergestellt werden, dass eine Grundwasserverunreinigung auszu-

schlielen ist. Es darf nur chromatarmer Zement verwendet werden.
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28.

Begrindung:
Der durch die Nebenbestimmung verbindliche Verweis auf die allgemein aner-

kannten Regeln der Technik gewahrleistet die Einhaltung des in § 48 Abs. 1 WHG
normierten Besorgnisgrundsatzes.

Beim Betonieren verdrangtes Wasser ist aufzufangen und anschlieend einer
fachgerechten Entsorgung zuzufiihren bzw. Uber die Schmutzwasserkanalisation
zu entsorgen. Eine Versickerung oder Einleitung in ein oberirdisches Gewasser ist
nicht zulassig.

Begrindung:

Das im Zuge der Bohr- und Betonierarbeiten verdrangte Grundwasser ist zwangs-
laufig mit austretendem Beton verunreinigt und muss zur Vermeidung einer Ge-
wasserverunreinigung bzw. eines Umweltschadens aufgefangen und entsorgt
werden (§ 5 WHG, § 5 USchadG).

Die Absenkung ist auf den fir die MalRnahme unbedingt notwendigen Umfang zu
begrenzen. Die Einhaltung der maximal zulassigen Grundwasserabsenkung ist zu

uberwachen.

Allgemeine Nebenbestimmungen

In die wasserrechtliche Entscheidung kénnen nachtraglich Anderungen bzw. Er-
ganzungen von Inhalts- und Nebenbestimmungen aufgenommen werden, damit
nachteilige Wirkungen auf andere, die bei Erteilung der wasserrechtlichen Zulas-
sung nicht vorauszusehen waren, verhitet oder ausgeglichen werden kénnen.
Begrindung:

Die Mdglichkeit nachtraglicher Inhalts- und Nebenbestimmungen folgt aus § 13
Abs. 1 WHG.

Die wasserrechtliche Entscheidung ist widerruflich, soweit sachliche Grinde dies
rechtfertigen.

Begrindung:
Die wasserrechtliche Erlaubnis ist gemaR § 18 Abs. 1 WHG widerruflich.
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IV. Hinweise

1. Die wasserrechtliche Erlaubnis berthrt nicht Rechte Dritter und ersetzt nicht Zu-

lassungen, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind.

Begrindung:

Der Hinweis dient der Klarstellung, dass die einfache Erlaubnis — anders als die
gehobene Erlaubnis oder die Bewilligung — keine privatrechtsgestaltende Wirkung
entfaltet (siehe §§ 14, 16 WHG).

2. Fur Schaden, die durch den Bau oder den Betrieb der Anlage (einschliellich Ne-
benanlagen) entstehen, haftet die Vorhabentragerin nach den allgemeinen was-
ser- und zivilrechtlichen Vorschriften.

3. Vorsatzliche oder fahrlassige Handlungen, die gegen die wasserrechtlichen Best-
immungen — insbesondere gegen die Bestimmungen des WHG — verstolRen, sowie
die Nichtbeachtung der Nebenbestimmungen dieses Bescheids gelten gemaf
§ 103 Abs. 1 WHG als Ordnungswidrigkeit und kénnen mit einer Geldbufie von bis
zu 50.000,- € geahndet werden.

4. Dieser Bescheid, einschliel3lich der vorher genannten Nebenbestimmungen, gilt
auch fir einen etwaigen Rechtsnachfolger. Die wasserrechtliche Erlaubnis geht
mit der Wasserbenutzungsanlage oder dem Grundstlck, flr das sie erteilt wurde,
auf den Rechtsnachfolger uber.

Begrindung:
Der Hinweis beruht auf § 8 Abs. 4 WHG.

A.3.2 Konzentrationswirkung

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlieRlich der
notwendigen Folgemalinahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm be-
ruhrten offentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere be-
hordliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Ver-
leihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht
erforderlich (§ 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 75 Abs. 1 VwWVfG).
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A4

A.41

Nebenbestimmungen

Wasserwirtschaft und Gewasserschutz

A.4.1.1 Durchlassbauwerk

Der geplante Ersatzneubau des Durchlassbauwerks kreuzt das Gewasser
Il. Ordnung WL 001077 (Beck) und wird um 10 m versetzt. Die Vorhabentragerin hat

folgende Auflagen umzusetzen:

Der Durchlass ist so zu errichten, dass das Abflussprofil im Gewasser (Durchlass)
nicht verringert wird (§§ 12, 27, 36 WHG).

Wahrend der Bauarbeiten ist der schadlose Abfluss jederzeit zu gewahrleisten.

Die Kreuzung des neu zu errichtenden Durchlassbauwerks mit dem Gewasser ist

im annahernd rechten Winkel auszufiihren.

Einlauf- und Auslaufbereich des Bahndurchlasses (Béschung und Sohle) sind
entsprechend den technischen Erfordernissen gegen Erosion mit Granitgrof3pflas-

ter in Beton versetzt zu sichern.

Die Hohenlage des vorhandenen Durchlasses ist beim neu geplanten Durchlass

beizubehalten.

Auf der Sohle des Durchlasses ist ein feinsandiges Sohlsubstrat von 10 bis 20 cm

Méachtigkeit aufzubringen.
Die technischen Regelungen der DIN 19661-1 sind anzuwenden.

Anlagen in, am und uber dem Gewasser sind durch die Vorhabentragerin zu un-

terhalten und bei Erfordernis instand zu setzen.

Gewasser und Gewasserschutzstreifen (§ 38 WHG) sind von jeglicher Bebauung

freizuhalten.

Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Schaden an den Gewassern und den
Randstreifen zu beseitigen und ein ordnungsgemafer Zustand wiederherzustel-

len.

A.4.1.2 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen hat mit grofRter Sorgfalt zu erfolgen

und unter Beachtung der einschlagigen Rechtsvorschriften, DIN-Vorschriften und

sonstigen Sicherheitsvorschriften zu erfolgen, so dass eine Gefahrdung bzw. Verun-
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reinigung des Bodens, der Gewasser, des Grundwassers oder sonstige nachteilige

Veranderungen von deren Eigenschaften ausgeschlossen sind.

Die Baustelleneinrichtungen einschlie3lich der technologischen Flachen sind so zu
sichern, dass eine Gefahrdung des Grundwassers und Oberflichenwassers ausge-

schlossen ist.

Die eingesetzten Baumaschinen dirfen keine Olleckagen aufweisen. Zudem ist da-
rauf zu achten, dass auf der Baustelle eine Lagerung von wassergefahrdenden Stof-
fen (z. B. Reinigungsmittel, Treib- und Schmierstoffe etc.) nur in dicht verschlieBbaren
und bauartzugelassenen Behéltern zulassig ist. Die Behalter sind so aufzustellen,
dass sie vor Umwelteinfliissen wie z. B. Frost oder direkter Sonneneinstrahlung, ge-
schitzt sind und ein Auslaufen der Stoffe verhindert wird. Eine Betankung ist nur auf
fachgerecht versiegelten Flachen gestattet. Diese Flachen missen so beschaffen
sein, dass keine wassergefahrdenden Stoffe in den Boden oder ins Grundwasser
eindringen kdnnen. Dabei sind Betankungsvorgange oder Beflillungen von Anlagen

oder Geraten so durchzufiihren, dass keine Stoffe verschittet werden.

Im Falle einer Leckage oder einer Havarie mussen sofort geeignete Gegenmalinah-
men eingeleitet werden, beispielsweise durch den Einsatz von Olbindemitteln und die
Bereitstellung von Auffangbehaltern. Die Bindemittel sind standig in ausreichender
Menge vorzuhalten. Havarien sind unverziglich der unteren Wasserbehorde, der un-
teren Bodenschutzbehdrde sowie dem Eisenbahn-Bundesamt, Sb 6 Nord anzuzei-
gen. Spatestens 2 Wochen nach Ende der Stdérung ist dem Eisenbahn-Bundesamt,
Sb 6 Nord ein schriftlicher Bericht vorzulegen mit Darstellung des Ereignisses und
seiner Ursachen, der Auswirkungen auf Gewasser, getroffener MalRnahmen und der

vorgesehenen Malinahmen zur Vermeidung ahnlicher Vorfalle.

A.4.1.3 Gewasserunterhaltung
Der Beginn der Bauarbeiten sowie die Fertigstellung der Baumaflinahme sind dem
Wasser- und Bodenverband ,Untere Elde“ (WBV UE) rechtzeitig anzuzeigen. Der

WBYV UE ist zur Bauabnahme einzuladen.

Des Weiteren sind die Bestandsunterlagen fir den in Anspruch genommenen Bereich
des Gewassers dem WBV UE zeitnah nach Durchfiihrung der Bauabnahme in digita-
ler Form (PDF, DWG) zu Ubergeben.
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A.4.2 Naturschutz und Landschaftspflege

Die Vorhabentragerin hat dariiber zu wachen, dass die die im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP), Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und insbesondere den
Maflnahmenblattern benannten Vermeidungsmalinahmen vor, wahrend und nach der

Baudurchflihrung konsequent umgesetzt werden.

Die Lage der planfestgestellten Bauflachen und Baustelleneinrichtungsflachen ist

zwingend einzuhalten.

Die Beseitigung von Gehdlzen, auch Hecken, Gebusch etc. ist in der Zeit vom
01. Marz bis zum 30. September verboten (§ 39 Abs. 5 BNatSchG).

Auf die nach NatSchAG M-V geschltzten Einzel- und Alleebaume/ Baume einer

Baumreihe im Umfeld des Vorhabens ist besondere Ruicksicht zu nehmen.

Die Richtlinien der DIN 18920, Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetations-
bestédnden bei Baumalinahmen (R SBB) sowie ZTV-Baumpflege sind zwingend wah-

rend der gesamten Bauphase einzuhalten.

Durch das Bauvorhaben darf es zu keiner Zerstérung oder erheblichen Beeintrachti-
gung der gesetzlich geschitzten Baume kommen. Dazu zahlt auch der Erhalt der
Wourzeln. Der Wurzelbereich (Bodenflache unterhalb der Kronentraufe (Kronentrauf-
bereich) zzgl. 1,50 m nach allen Seiten, bei Sdulenformationen 5 m nach allen Sei-
ten) darf durch Belastungen, z. B. Befahrung, Lagerung, Baustelleneinrichtungen,

nicht geschadigt werden.

Sofern Eingriffe im Wurzelbereich geschutzter Bdume unumganglich sind, sind die

Arbeiten in Handschachtung durchzufihren (kein Minibagger).

Es ist zu beachten, dass das Vorhaben nur in einer feuchten Wetterperiode und nur
fur die beantragten 10 Tage durchzufihren ist. Eine Bewasserung der umliegenden

Gehdlze ist notig, falls die Geholze Trockenstress zeigen sollten.

Der Wurzelbereich der Baume darf nicht durch baubedingte Wasserableitungen ver-

nasst oder Uberstaut werden.

A.4.2.1 Umweltfachliche Bauiiberwachung

Im Rahmen der Bauphase beginnend mit der Baufeldfreimachung sowie einschlief3-
lich der Nachbereitung sind die natur- und artenschutzfachlichen Schutz- und Ver-

meidungsmalnahmen gemal der Landschaftspflegerischen Begleitplanung im LBP
sowie in den Mallnahmenblattern (Unterlage 9.1) umzusetzen und durch eine gene-

relle umweltfachliche Bauuberwachung gemafl den Angaben (insbesondere Qualifi-
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kationen und Tatigkeiten) im Umwelt-Leitfaden Teil VIl ,Umweltfachliche Bauuberwa-

chung® des Eisenbahn-Bundesamtes zu begleiten.

Die generelle Umweltfachliche Bautuberwachung umfasst dabei insbesondere die
Themenkomplexe: Naturschutz und Wasser-/Gewasserschutz. Es ist sicher zu stel-
len, dass die Umweltfachliche Bauuberwachung eine angemessene Unterstitzung
durch Fachkrafte erhalt, sofern im Einzelfall Problemschwerpunkte in diesen Berei-

chen zu erwarten sind.

Dem Eisenbahn-Bundesamt, Sb 1 und der unteren Naturschutzbehérde des Land-
kreises Ludwiglust-Parchim sind vor dem Beginn der Bauarbeiten die Person, der mit
der umweltfachlichen Bautiberwachung betrauten Fachkraft (einschlieRlich sachdien-

licher Angaben zu deren Qualifikation) schriftlich mitzuteilen.

Die Berichte der umweltfachlichen Bauuberwachung (Abschlussbericht sowie anlass-
bezogene Berichte) sind beim Eisenbahn-Bundesamt, Sb 1 und der unteren Natur-

schutzbehoérde des Landkreises Ludwigslust-Parchim unaufgefordert vorzulegen.

A.4.2.2 MaBnahmen vor Baubeginn
- 003_VA: Beschrankung des Rodungs-/ Rickschnittzeitraums

- 006_VA: Abzaunung des Baufeldes und Kontrolle auf Amphibien und Reptilien

- 007_V: Umweltfachliche Bauuberwachung

A.4.2.3 MaBRnahmen wihrend des Baubetriebs

- 001_V: Schutz von Einzelbaumen und Gehdlzen

- 004_V: Vermeidung baubedingter Bodenverdichtungen
- 005_V: FErhalt des gewasserbegleitenden Gehdlzsaums
- 007_V: Umweltfachliche Bauuberwachung

- 008_VA: Verminderung baubedingter Lichtemissionen

- 009 _VA: Errichtung von Ausstieghilfen und Kontrolle von Baugruben

A.4.2.4 MaRnahmen nach Abschluss der Bauarbeiten

- 002_V: Rekultivierung bauzeitlich in Anspruch genommener Flachen, Ansaat

auf vorhabenbedingt tGberpragten Béschungen

- 010_V: Erhalt von Bodenfunktionen durch schichtgerechten Einbau
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A.4.3

A.4.2.5 Hinweis nach dem Umweltschadensgesetz

Verantwortliche haben kraft Gesetzes die erforderlichen Vermeidungs-, Schadensbe-
grenzungs- und Sanierungsarbeiten zu ergreifen. Sie haben daher grundsatzlich
selbst einzuschatzen, ob eine unmittelbare Gefahr einer Umweltschadigung besteht
und ggf. welche erforderlichen Malnahmen zu ergreifen sind. Der Verzicht auf Ver-
meidungsmalinahmen verpflichtet bei Eintritt eines Umweltschadens zur Sanierung.
Insofern tragen Verantwortliche das Risiko einer Fehleinschatzung der Gefahrenlage

und des Umfangs erforderlicher VermeidungsmalRnahmen.

Artenschutz

Die Vorhabentragerin hat die im ,Landschaftspflegerischen Fachbeitrag und Arten-
schutzbeitrag“ und in den ,MalRnahmenblattern und -pléanen (Unterlage 9.1 und 9.2
der Planunterlagen) beschriebenen artenschutzfachlichen Vermeidungs-, Minimie-

rungs- und Ausgleichsmafnahmen durchzuflhren.

Bei der Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaflnahmen gelten fol-

gende MalRnhahmen:

- 003 _VA: Beschrankung des Rodungs-/ Riickschnittzeitraums

- 006_VA: Abzaunung des Baufeldes und Kontrolle auf Amphibien und Reptilien
- 008 _VA: Verminderung baubedingter Lichtemissionen

- 009_VA: Errichtung von Ausstiegshilfen und Kontrolle von Baugruben

Das Ruickschneiden bzw. Roden von Geholzen ist nur auf3erhalb der Vegetationszei-
ten, also vom 30. September bis zum 01. Marz (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) zulas-
sig.

Baugruben sind taglich zu kontrollieren. Vorgefundene Tiere (insbesondere Amphi-
bien, Reptilien oder Saugetiere) in den Baugruben/ Baufeld sind zu bergen und so in
geeignete Habitate zu verbringen, dass ein Einwandern in das Baufeld und somit eine
Totung der Tiere ausgeschlossen wird. Baugruben sind abends so abzudecken, dass
keine Tiere hineinfallen kdnnen. Alternativ sind Ausstiegshilfen (breite Bretter o. &.)

Uber Nacht in den Baugruben anzubringen.

Bei Feststellung mdéglicher artenschutzrechtlich relevanter Beeintrachtigungen sonsti-
ger besonders geschitzter Arten sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen, die untere
Naturschutzbehorde ist zu informieren und die weiteren Ma3nahmen sind mit der un-

teren Naturschutzbehorde abzustimmen.
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A4.4

Sollten sich nachtraglich Verzégerungen oder Verlangerungen der Baumallnahme
ergeben, sind diese unverziglich der unteren Naturschutzbehérde und dem Eisen-

bahn-Bundesamt, Sb 1 anzuzeigen.

Der Beginn der Baumal3nahme ist der unteren Naturschutzbehorde des Landkreises
Ludwigslust-Parchim eine Woche vorab unter Angabe der bauausfihrenden Firmen

schriftlich anzuzeigen.

Immissionsschutz

A.4.4.1 Baubedingte Lirmimmissionen

Bei der Durchfihrung der BaumaRnahme sind die Regelungen der ,Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen® (AVV-
Baularm) vom 19.08.1970 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970) zu

beachten.

Es durfen nur Arbeitsgerate eingesetzt werden, die nach dem Stand der Technik
schallgedammt und schadstoffarm sind. Dabei muss der Schallleistungspegel der
eingesetzten Maschinen und Gerate dem Stand der Technik genugen, der sich an
den Umweltkriterien der EU-Richtlinien und der 32. BImSchV orientiert.

Motoren von Baufahrzeugen und -maschinen sind nicht Ianger als erforderlich laufen

zu lassen. Maschinen sind regelmafig zur warten und instand zu setzen.

Die Vorhabentragerin hat die Bauablaufdaten, insbesondere den geplanten Beginn
und die Dauer der Bauarbeiten und das geplante Ende der Baumalnahmen sowie
die Durchflihrung besonders larm- und erschitterungsintensiver Bautéatigkeiten, je-
weils unverzuglich nach Kenntnis den Anliegern in geeigneter Weise mitzuteilen. In
der Information ist ein erreichbarer Ansprechpartner (einschliellich Kontaktdaten) zu

benennen.

A.4.4.2 Stoffliche Immissionen

Die Vorhabentragerin hat durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass Diesel-

rufl- und Staubimmissionen so weit wie moglich reduziert werden.

Fir die Bauarbeiten sind, dem Stand der Technik entsprechend, ausschlief3lich Ma-
schinen und Fahrzeuge einzusetzen, die mit einem Partikelminderungssystem aus-
gestattet sind oder eine griine Plakette tragen. Staub entwickelnde Materialien bzw.
Haufwerke solcher Materialien sind abzudecken oder zu befeuchten sowie bei erheb-

licher Staubentwicklung die staubentwickelnden Bereiche zu befeuchten.
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Sowohl unter dem Aspekt der Feinstaubentwicklung laufender Motoren als auch zur
Vermeidung von Staubaufwirbelungen ist darauf zu achten, dass Motoren von Fahr-
zeugen und Geraten, die sich nicht im Arbeitseinsatz befinden, abgestellt werden und

unndtige Leerfahrten unterbleiben.

Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz

Die Entsorgung der Abfalle hat auf der Grundlage der einschlagigen rechtlichen Best-
immungen zu erfolgen. Landesrechtliche Andienungs- und Uberlassungspflichten

sind zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf die ,Satzung Gber die Ab-
fallentsorgung im Landkreis Ludwigslust-Parchim® in der aktuellen Fassung hingewie-

sen.

Es wird ausdricklich auf die ,Verordnung tber Anforderungen an den Einbau von mi-
neralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung —
ErsatzbaustoffV)“ vom 09.07.2021 (BGBI. | S. 2598) hingewiesen.

Eine Lagerung von Abféallen am Anfallort darf lediglich zur Sammlung und Bereitstel-
lung der Abfalle erfolgen. Diese Bereitstellung hat sachgeman zu erfolgen; insbeson-
dere missen geeignete Malinahmen (z. B. Abdecken und Unterlegen mit feuchtig-
keitsundurchlassiger Folie, Lagerung auf befestigten BE-Flachen) ergriffen werden
um Vermischung, Einwirkung von auf3eren Einflissen auf sowie schadliche Auswir-

kungen von den Abfallen zu verhindern.

Der Bodenaushub ist getrennt nach Bodenarten (Substratzusammensetzung) zu er-
fassen, zwischenzulagern, auf seine Verwertungseignung zu Uberprifen und einer

Wiederverwendung zuzufuhren.

Sollten — insbesondere im Boden/ Bodenaushub — Auffalligkeiten hinsichtlich Farbe,
Geruch oder Mullablagerungen bemerkt werden, sind die Arbeiten umgehend einzu-
stellen und unverzuglich die untere Wasserbehorde des Landkreises Ludwigslust-
Parchim, das Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern (LUNG) bzw. die untere Abfallentsorgungsbehdrde des Landkreises
Ludwigslust-Parchim sowie das Eisenbahn-Bundesamt, Sb 6 Nord zu benachrichti-

gen, damit die weitere Verfahrensweise festgelegt werden kann.

Die Baumalinahmen sind auf der Grundlage eines Bodenverwertungs- und Entsor-

gungskonzeptes (BoVEK) durch einen bahninternen Mitarbeiter zu begleiten.
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Die weitere Verwendung bzw. die Entsorgung der bei den Baumalinahmen anfallen-
den Abfélle sowie Aushub- und Abbruchmassen hat auf der Grundlage des Boden-

verwertungs- und Entsorgungskonzepts (BoVEK) zu erfolgen.

Die Arbeiten sind so auszufihren, dass Verunreinigungen von Boden und Gewasser
durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besor-
gen sind. Bei auftretenden Havarien mit wassergefahrdenden Stoffen ist der Schaden
sofort zu beseitigen. Die untere Wasserbehdrde des Landkreises Ludwigslust-
Parchim ist unverzuglich Uber die Havarie und die eingeleiteten MalRnahmen zu in-

formieren.

Wahrend der Bauausflihrung sind Einwirkungen auf den Boden auf das Mindestmal}
zu beschranken. Hierbei sollen insbesondere Verdichtungen, Vernassungen und
sonstige nachteilige Bodenveranderungen vermieden werden. Baubetriebsbedingte
schadliche Bodenveranderungen (z. B. Verdichtungen, Erosion, Verschlammung,
Durchmischung mit Fremdstoffen) sind, soweit sie im Einzelfall ausnahmsweise nicht
vermieden werden konnten, nach Beendigung der Baumalnahme ordnungsgemar

Zu beseitigen.

Wahrend der Durchfiihrung der Baumalinahme bekannt gewordene oder verursachte
schadliche Bodenveranderungen oder Altlasten bzw. Uberschreitungen der Prifwerte
gemal Anhang 2 der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) sind die untere
Bodenschutzbehodrde des Landkreises Ludwigslust-Parchim unverziglich mitzuteilen.
Entsprechendes gilt beim Auftreten organoleptischer Auffalligkeiten. Mit der unteren
Bodenschutzbehérde des Landkreises Ludwigslust-Parchim sind vor Fortsetzung der
Bauarbeiten die Untersuchungen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob eine
schadliche Bodenveranderung oder Altlast vorliegt bzw. welchen Umfang diese auf-

weist, und die weiteren Mallnahmen abzustimmen.

Sollte Bodenaushub bzw. Fremdboden aufierhalb landwirtschaftlich genutzter Fla-
chen und aulerhalb technischer Bauwerke auf oder in den Boden gebracht werden,
sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung einzuhal-
ten. Bei der Bodenverwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flachen sind 70 % der
Vorsorgewerte einzuhalten und es ist vorab von der zustéandigen Stelle fir landwirt-
schaftliches Fachrecht und Beratung (LFB) Rostock eine Stellungnahme einzuholen

und zu beachten.

Es wird ausdrucklich auf die Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim,

Sb Grundwasser und Bodenschutz vom 20.03.2025 hingewiesen.
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A.4.6

Hinweis:

Diese Entscheidung entbindet die Vorhabentragerin nicht von ihren Pflichten, die ihr
hinsichtlich Verwertung bzw. Beseitigung anfallenden Abfalls nach dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) und im Rahmen des Nachweisverfahrens nach der Nachweis-
verordnung (NachwV) in Verbindung mit den entsprechenden landesgesetzlichen

Regelungen obliegen.

Insbesondere sind alle im Zuge der BaumalRnahme anfallenden Abfalle getrennt zu
erfassen und einer ordnungsgemafRen Verwertung oder schadlosen Entsorgung zu-
zufuhren. Abfalle sind gemal § 7 Abs. 2 Satz 2 Kr''WG vorrangig zu verwerten. Abfal-
le, die nicht einer Verwertung zugeflihrt werden kénnen, sind nach § 15 Abs. 1 und 2

i. V. m. § 28 KrWG gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

Die Entscheidung entbindet die Vorhabentragerin auRerdem nicht von ihren boden-
und altlastenbezogenen Pflichten zur Abwehr von Gefahren durch schadliche Boden-
veranderungen und Vorsorge gegen deren Entstehen nach §§ 4, 6 und 7 des Bun-
desbodenschutzgesetzes (BBodSchG) in Verbindung mit der Bundesbodenschutz-
und Altlastenverordnung (BBodSchV).

Forstwirtschaft
Eine Entnahme von Waldbdumen und Strauchern ist nicht zulassig.
Sollte im Rahmen der Baumalinahmen wider Erwarten die Entfernung einzelner

Baume oder Straucher unvermeidbar sein, ist dies vorab mit dem Forstamt Jasnitz

sowie dem Waldbesitzer abzustimmen.

Die Beschadigung von Baumwurzeln ist durch den Einsatz geeigneter technischer

MaRnahmen zu verhindern.

Erdaufschittungen und Verfestigungen/Versiegelungen im angrenzenden Waldbe-

stand sind zu unterlassen.

Das Lagern von Baumaterialien sowie das Abstellen von Baumaschinen in den um-

liegenden Waldbestanden sind nicht gestattet.

Zur Sicherstellung des Waldschutzes darf die Grundwasserabsenkung nicht unter in
den Planunterlagen angegebenen Wert von 0,1 m in einer Entfernung von 100 m be-

tragen.
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AA4.7

A.4.8

Denkmalschutz

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, sind diese gemal § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbe-
horde des Landkreises Ludwigslust-Parchim unverziglich anzuzeigen und der Fund
und die Fundstelle sind in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht be-
steht fur den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer sowie zufalli-
ge Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt finf Werk-
tage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spatestens nach einer Wo-
che. Die untere Denkmalschutzbehdrde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren
verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals
dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).

Offentliche Ver- und Entsorgungsanlagen

Diese Entscheidung entbindet nicht von der Notwendigkeit, sich vor Baubeginn ge-
nauestens uber die Lage von Kabeln und Leitungen im Baubereich zu informieren,
mit den Kabel- und Leitungstragern die erforderlichen Abstimmungsmalinahmen zu
treffen, die von den Kabel- und Leitungstragern formularmafig verwendeten Handrei-
chungen in technischer Hinsicht zu beachten und durch entsprechende MalRnahmen

daflir Sorge zu tragen, dass die Kabel und Leitungen nicht beschadigt werden.

Die Eigentumer und Betreiber der Kabel und Leitungen sind in die weitere Planung
einzubeziehen und die vorgegebenen Termine flr Bauanzeigen bzw. Vorabstimmun-

gen sind soweit wie moglich einzuhalten.

Rechtzeitig vor Baubeginn sind durch die Vorhabentragerin bzw. denen von ihr beauf-

tragten Baubetrieben mit den Leitungstragern ortliche Einweisungen durchzufihren.

Es ist durch geeignete Malknahmen auszuschliel3en (z. B. Suchschachtung), dass

Leitungen Dritter Gberbaut bzw. beschadigt werden.

Bei Arbeiten im Bereich der Kabel und Leitungen sind die auf den Schutz der jeweili-
gen Anlagen ausgerichteten Sicherheitsbestimmungen bzw. anerkannten Regeln der
Technik, Mindestabstande/-abdeckungen und Schutzstreifen/-abstande zu den ein-
zelnen Anlagen einzuhalten und die spezifischen Anforderungen und Hinweise der

Leitungstrager zu beachten.

Bei unvermutet auftretenden Kabeln und Leitungen sind entsprechende Sicherungs-

mafRnahmen zu treffen und der betroffene Leitungstrager zu verstandigen.

Seite 32 von 60




Planfeststellungsbeschluss gemaR § 18 Abs. 1 AEG fiir das Vorhaben ,Ersatzneubau Durchlass Liblow“, Bahn-km 38,050 bis

38,085 der Strecke 6441 Démitz - Wismar, Az. 571ppi/018-2024#003, vom 12.12.2025

A4.9

Den Leitungstragern ist jederzeit der ungehinderte Zugang zu deren Anlagen fur not-
wendige Montage- und Wartungsarbeiten zu gewahrleisten. Beginn und Fertigstel-

lung der BaumalRnahme sind den betroffenen Leitungstragern anzuzeigen.

StraBen, Wege und Zufahrten

Die Vorhabentragerin hat die Zufahrtswege fir Schwertransporte zu ertiichtigen.

Zudem hat die Vorhabentragerin gemeinsam mit dem Stra3enbaulasttrager vor Bau-
beginn eine Bestandsaufnahme des baulichen Zustands der kommunalen Stralten
und Wege im Bereich der Baustellenzufahrten sowie der Stralienabschnitte, die
durch die Baustellentransporte beschadigt bzw. verschmutzt werden kdnnten, durch-

zufiihren.

Nach Bauende sind die Strallen und Wege wieder in den bestandsaufgenommenen

Zustand zurlckzufiihren.

Die Vorhabentragerin hat insbesondere im Bereich der Baustellenzufahrten die im
Zusammenhang mit dem Baugeschehen verursachten Stralenverunreinigungen un-

verzlglich zu beseitigen.

Die StralRenbaulasttrager, die Polizeiinspektion Ludwigslust (Sachbereich Verkehr)
und die untere StralRenverkehrsbehoérde des Landkreises Ludwigslust-Parchim sind
zur Bauanlaufberatung einzuladen. Nach Beendigung der Baumaf3inahme ist eine

gemeinsame Abnahme durchzuflihren.

A.4.10 StraBenverkehr

StralRenverkehrsrechtliche Anordnungen nach § 45 StVO sind in der Planfeststellung

grundsatzlich nicht zu treffen.

Verkehrslenkende und verkehrsraumeinschrankende Maf3nahmen sind gemaf § 45
Abs. 6 StVO unter Vorlage eines Verkehrszeichenplans rechtzeitig vor Baubeginn bei
der unteren Stral3enverkehrsbehdrde des Landkreises Ludwigslust-Parchim einzuho-

len.

A.4.11 Vollsperrung der Eisenbahnstrecke

Uber Anderungen im Bauverlauf, die sich auf den Zeitraum der Vollsperrung auswir-
ken, sind mdglichst friihzeitig das Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus
und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Aufgabentrager fir den Schie-

nenpersonennahverkehr) und die Eisenbahnverkehrsunternehmen zu informieren.
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A.4.12 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter

Die Vorhabentragerin hat die betroffenen Eigentimer wegen der dauerhaften bzw.
voriibergehenden Grundinanspruchnahme sowie der Anderung oder Beseitigung
vorhandener baulicher Anlagen, Einfriedungen und Bepflanzungen angemessen zu

entschadigen.

Vor Inanspruchnahme der laut Grunderwerbsverzeichnis und Grunderwerbsplan flr
die Durchfiihrung der BaumafRnahmen notwendigen Flachen sind, soweit nicht be-
reits geschehen, rechtzeitig Vereinbarungen zwischen der Vorhabentragerin und dem

jeweiligen Eigentimer zu schlieRen.

Auf den fur die Bauausflihrung voribergehend benétigten Grundstlicken hat die Vor-
habentragerin sicherzustellen, dass die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe so
gering wie moglich gehalten werden und ihr urspriinglicher Zustand so bald wie mog-

lich, spatestens jedoch mit Fertigstellung der Baumalinahmen, wiederhergestellt wird.

Falls eine Wiederherstellung des urspringlichen Zustands eines zur Bauausfuhrung
bendtigten Grundsticks nicht moglich ist, hat die Vorhabentragerin in Abstimmung
mit den Grundeigentiimern die erforderlichen Anpassungsmalinahmen vorzunehmen

und den Grundeigentiimer angemessen zu entschadigen.

Fir die Entziehung bzw. Belastung von Eigentumsrechten (Grundeigentum) besteht
gemal Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 Grundgesetz (GG) ein Anspruch auf eine ange-

messene Entschadigung.

A.4.13 Unterrichtungspflichten

A5

A.6

Die Zeitpunkte des Baubeginns und der Fertigstellung sind dem Eisenbahn-Bundes-
amt, AulRenstelle Hamburg/Schwerin, dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und dem

Amt Ludwigslust-Land moglichst frihzeitig schriftlich bekannt zu geben.

Sofortige Vollziehung

Der Planfeststellungsbeschluss ist kraft Gesetzes gegenuber Dritten sofort vollzieh-

bar.

Gebiihr und Auslagen

Die Gebuhr und die Auslagen fur das Verfahren tragt die Vorhabentragerin. Die H6he

der Gebuhr und der Auslagen werden in gesonderten Bescheiden festgesetzt.
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B.1

B.1.1

B.1.2

Begriindung

Sachverhalt

Gegenstand des Vorhabens

Das Bauvorhaben ,Ersatzneubau Durchlass Lublow* hat den Ersatzneubau des
Durchlasswerkes auf der Strecke Ludwigslust — Wismar zum Gegenstand. Das Bau-
werk dient der Durchleitung des Gewassers Il. Ordnung ,WL 001077“ (Beck) von der
bahnrechten auf die bahnlinke Seite. Die Anlagen liegen bei Bahn-km 38,050 bis
38,085 der Strecke 6441 Domitz - Wismar in Liblow.

Die Einzelheiten des Planvorhabens sind dem Erlauterungsbericht und den Planen

sowie erganzenden Unterlagen zu entnehmen.

Einleitung des Planfeststellungsverfahrens

Die DB InfraGO AG, Projekte Bestandsnetz Schwerin, 1.1I-O-M-S (Vorhabentragerin)
hat mit Schreiben vom 26.04.2024, Az. |.1I-O-M-S, eine Entscheidung nach § 18
Abs. 1 AEGi. V. m. § 74 Abs. 1 VWVTG fur das Vorhaben ,Ersatzneubau Durchlass
Lublow" beantragt. Der Antrag ist am 15.05.2024 beim Eisenbahn-Bundesamt, Au-

Renstelle Hamburg/Schwerin, Standort Schwerin eingegangen.

Mit Schreiben vom 06.06.2024 wurde die Vorhabentréagerin erstmals um Uberarbei-
tung der Planunterlagen gebeten. Ein Teil der Uberarbeiteten Unterlagen wurde mit

Schreiben vom 10.07.2024 wieder vorgelegt.

Mit E-Mail vom 09.10.2024 wurde die Vorhabentragerin nochmals um Einreichung
fehlender Unterlagen gebeten. Diese wurden am 29.10.2024 von der Vorhabentrage-

rin zur Verfugung gestellt.

Der Vorhabentragerin wurde mit E-Mail vom 19.02.2025 mitgeteilt, dass die einge-
reichten Unterlagen weiterer Anderungen bediirfen. Diese wurden am 24.02.2025
wieder vorgelegt. Noch am selben Tag wurde die Vorhabentragerin per E-Mail um ei-

ne erneuerte Uberarbeitung gebeten.

Die Vorhabentragerin wurde mit E-Mails vom 07.05.2025 abermals aufgefordert, die
angepassten sowie weitere Unterlagen einzureichen. Diese hat sie am 21.05.2025
sowie am 08.08.2025 Ubermittelt.

Seite 35 von 60




Planfeststellungsbeschluss gemaR § 18 Abs. 1 AEG fiir das Vorhaben ,Ersatzneubau Durchlass Liblow“, Bahn-km 38,050 bis
38,085 der Strecke 6441 Démitz - Wismar, Az. 571ppi/018-2024#003, vom 12.12.2025

Weitere Uberarbeitungen wurden mit E-Mail vom 12.08.2025 angefordert. Die ange-
passten Unterlagen hat die Vorhabentragerin am 08.09.2025 und 09.09.2025 digital

eingereicht.

Mit Anruf vom 30.09.2025 wurde die Vorhabentragerin nochmals um Einreichung feh-

lender Unterlagen gebeten, die sie dann am 13.10.2025 vorgelegt hat.

Um letztmalige Einreichung von Unterlagen wurde die Vorhabentragerin per Anruf am
07.11.2025 sowie 19.11.2025 gebeten. Die Unterlagen sind am 20.11.2025 vollstan-
dig (digital) eingegangen.

Mit verfahrensleitender Verfugung vom 07.02.2025, Az. 571ppi/018-2024#003, hat
das Eisenbahn-Bundesamt festgestellt, dass flir das gegenstandliche Vorhaben keine
Verpflichtung auf Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung besteht (§ 5 ff.
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)).

B.1.3 Vereinfachtes Anhérungsverfahren

B.1.3.1 Beteiligung von Behorden und sonstigen Tréagern o6ffentlicher Belange

Das Eisenbahn-Bundesamt als Anhdrungsbehdrde hat die folgenden Behérden und

sonstigen Trager offentlicher Belange (T6B) um Stellungnahme gebeten:

Lfd. Nr. | Bezeichnung
1. Amt Ludwigslust-Land
2. Deutsche Telekom Technik GmbH
3. Forstamt Jasnitz
4. HanseGas GmbH
5. Landesamt fur innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
6. Landesamt flir Kultur und Denkmalpflege
7. Landesamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie
8. Landkreis Ludwigslust-Parchim
9. PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG
10. Saferay operations GmbH
11. Staatliches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
12. Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH
13. Vodafone Deutschland GmbH
14. Wasser- und Bodenverband Untere Elde
15. WEMACOM Telekommunikation GmbH
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Lfd. Nr. | Bezeichnung
16. |WEMAG AG
17. Zweckverband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung Ludwigslust
18. 1&1 Versatel Deutschland GmbH
19. 50Hertz Transmission GmbH

Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder Empfehlun-

gen:

Lfd. Nr.

Bezeichnung

1.

Deutsche Telekom Technik GmbH
Stellungnahme vom 24.02.2025, Az. 113496002

Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH
Stellungnahme vom 10.03.2025

WEMACOM Telekommunikation GmbH
Stellungnahme vom 26.02.2025, Az. XTPD 2025/00436

Zweckverband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung Ludwigslust
Stellungnahme vom 10.02.2025, Az. TB-I/Br

1&1 Versatel Deutschland GmbH
Stellungnahme vom 11.02.2025, Az. 1224125

50Hertz Transmission GmbH
Stellungnahme vom 07.03.2025, Az. 2025-001158-01-0GZ

Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen:

Lfd. Nr.

Bezeichnung

1.

Amt Ludwigslust-Land
Gemeinde Lublow: Stellungnahme vom 28.02.2025, Az. BV/08/25/134
Gemeinde Wdbbelin: Stellungnahme vom 13.03.2025, Az. BV/10/25/185

2. Forstamt Jasnitz
Stellungnahme vom 12.02.2025, Az. 7444.386-1-25/F0A32

3. Landesamt fUr innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Stellungnahme vom 07.02.2025, Az. 341 - TOEB202500128

4. Landesamt flir Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern
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Lfd. Nr. | Bezeichnung

Stellungnahme vom 21.03.2025, Az. 2025_1510

5. Landkreis Ludwigslust-Parchim
Stellungnahme vom 20.03.2025
6. Staatliches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg

Stellungnahme vom 07.03.2025, Az. StALU WM-060-25-627.1-76087

7. Vodafone Deutschland GmbH
Stellungnahme vom 05.03.2025, Az. S01420664

8. Wasser- und Bodenverband Untere Elde
Stellungnahme vom 13.02.2025

B.1.3.2 Verzicht auf 6ffentliche Planauslegung

Weil der Kreis der vom Vorhaben Betroffenen und die anerkannten Vereinigungen
bekannt ist, wird gemal § 73 Abs. 3 Satz 3 VwVfG auf eine 6ffentliche Planausle-
gung zu jedermanns Einsicht in der Gemeinde Liblow und die ortslbliche Bekannt-

machung verzichtet (,vereinfachtes Anhérungsverfahren®).

Den Betroffenen wurden mit Schreiben vom 05.02.2025 die Gelegenheit gegeben,
Einsicht in die Planunterlagen zu nehmen und Einwendungen gegen den Plan zu er-

heben. Es sind keine Einwendungen beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen.

Das Eisenbahn-Bundesamt hat ebenfalls den anerkannten Umwelt- und Naturschutz-
vereinigungen die Gelegenheit zur Einsichtnahme in den Plan sowie zur Erhebung

von Einwendungen gegeben.

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen:

Lfd. Nr. | Bezeichnung

1. Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Mecklenburg-
Vorpommerne. V.
Stellungnahme vom 13.03.2025

2. Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Stellungnahme vom 19.03.2025, Az. Ne/Vo

B.1.3.3 Erorterung
Die Planfeststellungsbehérde hat als Anhdérungsbehdrde gemal § 18a Abs. 5 AEG

auf die Erdrterung der rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen der Vereinigungen

und der Stellungnahmen der Behérden zu dem Plan verzichtet.
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B.2

B.2.1

B.2.2

B.3

B.4

B.4.1

Verfahrensrechtliche Bewertung

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage fur die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 Abs. 1
AEGi. V. m. § 74 Abs. 1 VWVfG. Betriebsanlagen der Eisenbahn einschlie3lich der
Bahnstromfernleitungen dirfen nur gebaut oder geandert werden, wenn der Plan zu-
vor festgestellt worden ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben be-
rihrten offentlichen und privaten Belange einschlief3lich der Umweltvertraglichkeit im

Rahmen der Abwagung zu bericksichtigen.

Zustandigkeit

GemalR § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Gesetz Uber die Eisenbahn-
verkehrsverwaltung des Bundes (BEVVG) ist das Eisenbahn-Bundesamt fiir den Er-
lass einer planungsrechtlichen Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEGi. V. m. § 74
Abs. 1 VWVTG fur Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zustandig. Das
Vorhaben bezieht sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahninfrastrukturbetreiberin DB
InfraGO AG, Projekte Bestandsnetz Schwerin (1.11-O-M-S).

Umweltvertraglichkeit

Fir das Vorhaben wurde mit der o. g. verfahrensleitenden Verfigung gemaf § 5
Abs. 1i. V. m. § 14a UVPG festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung nicht besteht. Es handelt es sich um ein Anderungs-
vorhaben gemaR § 2 Abs. 4 Nr. 2b) UVPG in Form einer Anderung eines Schienen-
wegs nach Nr. 14.7 Anlage 1 UVPG bestehend aus der Einzelmalinahme Erneue-
rung und Anderung eines Durchlasses gemal § 14a Abs. 1 Nr. 6 UVPG. Daher ist
das gegenstandliche Vorhaben von der UVP-Pflicht freigestellt.

Materiell-rechtliche Wiirdigung des Vorhabens

Planrechtfertigung

Der Ersatzneubau des Durchlassbauwerkes erfolgt aufgrund der Notwendigkeit, die
dauerhafte Verfugbarkeit und Betriebssicherheit der Eisenbahninfrastruktur geman

§ 4 AEG zu gewahrleisten. Eine Bestandsuntersuchung des vorhandenen Durchlass-
bauwerks hat erhebliche substanzielle Schadigungen aufgezeigt. Insbesondere wur-
den ausgepragte Rostschaden (starke Plattenrostbildung mit losen Platten) sowie ge-

rissene Stirnmauern mit groRflachigen Betonabplatzungen festgestellt.
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B.4.2

Darlber hinaus ergaben die statischen Untersuchungen, dass ein Nachweis der Er-
muadungsfestigkeit fir die erforderliche Lastwechselzahl von 102 nicht vorhanden ist.
Damit ist eine langfristige, uneingeschrankte Verfugbarkeit des Durchlassbauwerks
nicht mehr gegeben. Dies fuhrt dazu, dass die betrieblichen Anforderungen an die Si-

cherheiti. S. d § 4 AEG nicht mehr vollstandig erfullt werden kdnnen.

Vor diesem Hintergrund ist ein Ersatzneubau des Durchlasses zur Sicherstellung der
dauerhaften Funktionsfahigkeit und Betriebssicherheit der Strecke 6441 oberhalb des
Durchlasses erforderlich. Der Ersatzneubau erfolgt stidlich versetzt bei Bahn-km
38,064 und stellt die bautechnisch als auch umweltfachlich vorzugswurdige Variante

dar.

Die Planung ist damit ,vernlnftigerweise geboten® im Sinne des Fachplanungsrechts.

Variantenentscheidung

Im Zuge ihrer Planung hat die Vorhabentragerin fur den Ersatzneubau des Durch-
lassbauwerks drei Varianten erarbeitet, die jeweils die Errichtung eines neuen Rohr-

durchlasses an unterschiedlichen Lagen im Bereich des Bahn-km 38,0 vorsehen:
1. Ersatzneubau in Bestandslage (Bahn-km 38,076)
2. Ersatzneubau nérdlich versetzt (Bahn-km 38,088)
3. Ersatzneubau sidlich versetzt (Bahn-km 38,064)

Im Rahmen der Variantenuntersuchung zeigte sich, dass alle drei Varianten tech-
nisch und hydraulisch umsetzbar sind. Es bestiinden identische Baugrundverhaltnis-
se einschliellich der Notwendigkeit einer offenen Bauweise und einer geschlossenen
Wasserhaltung sowie samtliche Varianten beriihren dasselbe Gewasser Il. Ordnung
(WLO001077). Ebenso lassen sich keine erheblichen Unterschiede in den prognosti-
zierten Realisierungskosten aufweisen. Differenzierungen ergeben sich im Wesentli-
chen aus den unterschiedlichen Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie der

Grundstuicksbetroffenheiten.

Ein Neubau in Bestandslage (Variante 1) wurde aufgrund des dauerhaft hohen Was-
serstandes des zu querenden Gewassers Il. Ordnung (WL001077) ausgeschlossen,
da eine Umleitung bzw. Uberleitung (Umverlegung) des Gewassers erforderlich ware
und die damit verbundene bauzeitliche Wasserhaltung den gréRten Eingriff in Natur

und Landschaft unter allen gepriften Varianten verursachen wirde.

Der Durchlass in nérdlich versetzter Lage (Variante 2) ermdéglicht den Neubau ohne

eine Gewasserumleitung, erfordert aber neue Anschlussgraben. Zudem wirde der
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B.4.3

Bau einen erheblich grélReren Eingriff in das an die Strecke angrenzende Waldstlck
erfordern (Baumfallungen zwischen Bestandsgraben und Waldsttick) und es gabe

Einschrankungen bei der Nutzung der bahnlinken Baustelleneinrichtungsflachen.

Beim Neubau des sudlich versetzen Durchlasses (Variante 3) kann ebenfalls auf eine
bauzeitliche Gewasserumleitung verzichtet werden. Auch hierfur ist die Herstellung
neuer Anschlussgraben erforderlich. Die vegetationsrechtlichen Eingriffe fallen jedoch
deutlich geringer als in Variante 2 aus, da der Baubereich auf3erhalb eines Wald-
sticks liegt. Des Weiteren ermoglicht die stdlich versetzte Lage eine technisch und
baubetrieblich bessere Erreichbarkeit zum Bauvorhaben. Fur den Ersatzneubau ist
zwar ein geringfugiger dauerhafter Grunderwerb (ca. 40 m?) erforderlich, dieser ist je-

doch in seiner Intensitat gering und in der planerischen Abwagung vertretbar.

Unter Berucksichtigung aller betroffenen offentlichen und privaten Belange — insbe-
sondere der wasserwirtschaftlichen Anforderungen, der Eingriffe in Natur und Land-
schaft, der Grundstiicksbetroffenheiten sowie der baubetrieblichen Erfordernisse —
stellt auch fur die Planfeststellungsbehoérde die sudliche Verlegung des Durchlasses
bei Bahn-km 38,064 (Variante 3) die insgesamt am wenigsten ,belastende” und damit
vorzugswirdige Variante dar. Sie wahrt die betroffenen Belange am schonendsten
und entspricht damit den Anforderungen an eine fachplanungsrechtlich tragfahige
Abwagungsentscheidung. In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass der Plan-
feststellungsbehdérde, fir alle im Plan ausgewiesenen Grundstiicksinanspruchnah-
men, schriftliche Einverstandniserklarungen der betreffenden Grundstiickseigentimer

vorliegen.

Weitere in Betracht kommende Varianten sind aus Sicht der Planfeststellungsbehdr-

de nicht ersichtlich.

Abweichungen vom Regelwerk

B.4.3.1 Ausnahmen von der Anwendung der TSI gemaR § 5 EIGV

Die Vorhabentragerin hat mit ihrem Antrag (Punkt 3.5 des Antragsformulars) erklart,
dass die einschlagigen technischen Spezifikationen der Interoperabilitat eingehalten

werden.

B.4.3.2 Allgemein anerkannte Regeln der Technik
Nach den Planfeststellungsrichtlinien (PF-RL 13 Abs. 6) hat die Vorhabentragerin mit

ihrem Antrag zu erklaren, dass in den Planunterlagen die (allgemein) anerkannten
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B.4.4

Regeln der Technik beachtet werden. Abweichungen, die planfeststellungsrelevante
Auswirkungen auf das Vorhaben haben, sind darzustellen und die von den hierflr zu-

standigen Stellen ergangenen Entscheidungen und Bewertungen vorzulegen.

Die Vorhabentragerin hat mit inrem Antrag (Punkt 3.6 des Antragsformulars) erklart,
dass die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Diese Er-

klarung liegt diesem Planfeststellungbeschluss entscheidungserheblich zugrunde.

Wasserhaushalt

B.4.4.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen

Mit diesem Planfeststellungsbeschluss wird gemal § 8 Abs. 1 WHGi.V.m. §9
Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 WHG die wasserrechtliche Erlaubnis fur die bauzeitliche
Grundwasserentnahme sowie das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser

erteilt.

GemalR § 19 Abs. 1 WHG hat das Eisenbahn-Bundesamt als Planfeststellungsbehdr-

de Uber die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen zu entscheiden.

Der wasserrechtlichen Erlaubnis liegt maldgeblich eine Zuarbeit des Eisenbahn-
Bundesamtes, Sb 6 Nord zugrunde, der behdrdenintern die Aufgaben des Eisen-
bahn-Bundesamtes als originar zustandige Wasserbehdérde fiir die Errichtung, Ande-
rung, Unterhaltung und Betrieb der Betriebsanlagen und der Fahrzeuge von Eisen-
bahnen des Bundes nach § 4 Abs. 6 AEG wahrnimmt.

Im Rahmen des Vorhabens werden Spundwande und Filterlanzen in das Grundwas-
ser eingebracht. Dies sind Erdaufschlisse i. S. v. § 49 Abs. 1 WHG.

Durch die eben genannten temporaren Erdaufschlisse sind keine nachteiligen quali-
tativen und quantitativen Auswirkungen auf den Grundwasserkorper zu erwarten.
Folglich ist aus wasserrechtlicher Sicht die Anzeige nach § 49 Abs. 1 Satz 1 WHG als
ausreichend, eine wasserrechtliche Erlaubnis fir das geplante Vorhaben ist unter
Beachtung der unter A.3.1 angefuihrten Hinweise nicht notwendig. Vorliegend bedarf
es keiner — erneuten — Anzeige der Erdaufschlisse gegenliber dem Eisenbahn-

Bundesamt.

B.4.4.2 Wasserwirtschaft und Gewasserschutz

Gegen das Vorhaben bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken.
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Der geplante Ersatzneubau des Durchlassbauwerks kreuzt das Gewasser Il. Ord-
nung ,WL 001077 (Beck).

Die Stellungnahme des Landesanglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V. vom
19.03.2025 enthalt Forderungen und Hinweise, welche auf die obliegenden allgemei-
nen Sorgfaltspflichten bezuglich des Gewasserschutzes gerichtet sind. Die Vorhaben-
tragerin hat diese zur Kenntnis genommen und die Umsetzung der Forderungen zu-

gesichert.

B.4.4.2.1 Wasserschutzgebiet

Der Baubereich liegt nicht im Geltungsbereich eines Wasserschutzgebietes.

B.4.4.2.2 Verlegung des Gewassers Il. Ordnung
Im Zuge des Bauvorhabens wird das Gewasser Il. Ordnung ,WL 001077“ (Beck) auf

einer Lange von Uber 150 m kleinraumig versetzt.

Sofern diese Versetzung ein Gewasserausbau in Form einer ,wesentlichen Umge-
staltung eines Gewassers® i. S. d. § 67 Abs. 2 WHG ist, werden die gesetzlichen An-
forderungen des Gewasserausbaus nach § 67 Abs. 1 WHG erflillt. So bleiben natlrli-
che Rickhalteflachen erhalten, wird das naturliche Abflussverhalten nicht wesentlich
verandert und sonstige nachteilige Veranderungen des Gewasserzustands vermie-

den.

Die untere Wasserbehorde des Landkreises Ludwigslust-Parchim und der Wasser-

und Bodenverband ,Untere Elde” haben diesbezuglich keine Bedenken geaulert.

Aufgrund der Konzentrationswirkung dieser Planfeststellung bedarf der Gewasser-
ausbau keiner gesonderten wasserrechtlichen Planfeststellung nach § 68 Abs. 1
WHG.

B.4.4.2.3 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Sowohl wahrend der Bauzeit ist mit dem Einsatz bzw. dem Anfall wassergefahrden-

der Stoffe zu rechnen.

Bauzeitlich zu erwarten sind wassergefahrdende Stoffe vornehmlich im Zusammen-

hang mit:
- der Betankung von Baustellenfahrzeugen
- Lagerflachen von Bau- und Betriebsstoffen

- Wartung und Betrieb von Baustellenfahrzeugen sowie
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B.4.5

B.4.6

- Betriebsstoffe von Kleingeraten.

Der Umgang mit bzw. der Anfall von wassergefahrdenden Stoffen lasst sich nicht
ausschlief3en. Bei konsequenter Umsetzung der der im konkreten Bauvorhaben der
allgemeinen wasserrechtlichen Sorgfaltspflichten und der einschlagigen Schutzvor-
schriften wird die Gefahr einer Grundwasserverunreinigung durch wassergefahrden-

de Stoffe weitgehend minimiert.

B.4.4.3 Gewasserunterhaltung

Der Wasser- und Bodenverband ,Untere Elde* (WBV UE) hat in deren Stellungnahme
vom 13.02.2025 keine Einwande gegen das Bauvorhaben erhoben. Der WBV UE
stellt fest, dass die Hinweise aus deren Stellungnahme vom 14.12.2020 zum Durch-
lassquerschnitt sowie zur baulichen Ausgestaltung von der Vorhabentragerin bertck-
sichtigt wurden. Daruber hinaus weist der WBV UE auf weitere, die Bauausflihrung
betreffend allgemeine Hinweise hin, die wahrend der Bauphase zu beachten sind. Die
Vorhabentragerin hat diese zur Kenntnis genommen und deren vollstandige Umset-
zung zugesichert. Die auferlegten Nebenbestimmungen in A.4.1.3 beruhen auf der
Stellungnahme des WBV UE.

Durchlassbauwerk

Die auferlegten Nebenbestimmungen in A.4.1.1 beruhen auf der Stellungnahme der

unteren Wasserbehdrde des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 20.03.2025.

Naturschutz und Landschaftspflege

Nach § 15 des Gesetzes Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz — BNatSchG) ist der Verursacher eines Eingriffs (§ 14 Abs. 1
BNatSchG) verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft
zu unterlassen (Vermeidungsgebot). Der Verursacher ist nach § 15 Abs. 2 BNatSchG
angewiesen, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch MaRnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmal3nahmen)
oder zu ersetzen (Ersatzmalinahmen). Ausgeglichen ist nach § 15 Abs. 2 Satz 2
BNatSchG eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen
des Naturhaushalts wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn
und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen
Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht neugestaltet ist.
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GemalR § 15 Abs. 5 BNatSchG darf der Eingriff nicht zugelassen oder durchgefuhrt
werden, wenn die Beeintrachtigung nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener
Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und
der Landschaftspflege bei der Abwagung aller Anforderungen an Natur und Land-
schaft anderen Belangen im Range vorgehen. Kann ein Eingriff durch entsprechende
Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen vollumfanglich kompensiert werden, ist eine Ab-

wagung nicht mehr erforderlich.

Das Vermeidungsgebot zwingt dazu, in allen Phasen der Planung und Umsetzung ei-
nes Projektes Vorkehrungen dafur zu treffen, dass vermeidbare Beeintrachtigungen
unterlassen werden, d. h. den Eingriff am geplanten Ort so schonend wie moglich
durchzufiuhren. Dieses Gebot ist strikt zu beachten. Seinem Inhalt nach will das Ver-
meidungsgebot nicht das Vorhaben selbst, sondern nur die mit ihm verbundenen ne-
gativen Folgen flur Natur und Landschaft verhindern, die vermeidbar sind. Eine Beein-
trachtigung ist im Sinne von § 15 Abs. 1 S. 2 BNatSchG vermeidbar, wenn zumutbare
Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit
geringeren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben
sind. Das Vermeidungsgebot fordert die Minimierung der Eingriffsfolgen bei Verwirkli-
chung des Vorhabens, mithin die schonende Einfligung in Natur und Landschaft am

gewahlten Standort.

Neben den auf MaRnahmen abzielenden Ausgleichs- und Ersatzmallnahmen sieht
§ 15 Abs. 6 BNatSchG die Ersatzzahlung flir unvermeidbare und nicht ausgleichbare
bzw. nicht ersetzbare Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Das Ersatzgeld soll eine
zusatzliche Aufwertung von Natur und Landschaft erméglichen und nicht der Finan-

zierung bestehender staatlicher Naturschutzpflichten dienen.

Bei einem Eingriff, der aufgrund eines nach o6ffentlichem Recht vorgesehenen Fach-
plans vorgenommen werden soll, hat der Planungstrager gemal § 17 Abs. 4 Satz 3
BNatSchG die zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz in sonstiger Weise er-
forderlichen MaRnahmen im Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Be-

gleitplan in Text und Karte darzustellen.

Das festgestellte Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschafti. S. v. § 14
Abs. 1 BNatSchG dar, weil seine Durchfuhrung zu einer Beeintrachtigung der Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes fuhren
wird. Die Vorhabentragerin hat ausreichende Bestandserhebungen und -bewertungen
durchgefuhrt, Malnahmen der Vermeidung und Minderung aufgezeigt und die Aus-

wirkungen des Vorhabens auf die Umwelt bilanziert. Im Rahmen des Vorhabens er-
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folgt eine Extensivierung von Ackerflachen. Die damit verbundene Aufwertung gleicht
kleinrdumige Wertverluste durch Versiegelung aus. Eine zusétzliche biotopwertbezo-

gene Kompensationsmalnahme ist nicht erforderlich.

Die Ergebnisse der Bestandserhebungen und -bewertungen sind im Landschaftspfle-

gerischen Begleitplan dargestellt.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (siehe hierzu die Anlagen 9) stellt die bau-
bedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild umfassend und nachvollziehbar dar. Die
Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgt nach den Vorgaben
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und der Bundeskompensationsverord-

nung (BKompV).

Die vorliegende Planung entspricht dem Vermeidungsgebot gemaf § 15 BNatSchG.
Insoweit wird auf die im Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen Mal3-
nahmen zur weitest moglichen Vermeidung von Beeintrachtigungen fir Natur und
Landschaft verwiesen. Es werden die nachfolgend genannten Schutz- und Vermei-

dungsmaflnahmen umgesetzt:

- 001_V: Schutz von Einzelbaumen und Gehdlzen

- 002_V: Rekultivierung bauzeitlich in Anspruch genommener Flachen, Ansaat
auf vorhabenbedingt Gberpragten Béschungen

- 003_VA: Beschrankung des Rodungs-/Rlckschnittzeitraums

- 004_V: Vermeidung baubedingter Bodenverdichtungen

- 005_V: Erhalt des gewasserbegleitenden Gehdlzsaums

- 006_VA: Abzaunung des Baufeldes und Kontrolle auf Amphibien und Reptilien

- 007_V: Umweltfachliche Bauuberwachung

- 008 _VA: Verminderung baubedingter Lichtemissionen

- 009 _VA: Errichtung von Ausstiegshilfen und Kontrolle von Baugruben

- 010_V: Erhalt von Bodenfunktionen durch schichtgerechten Einbau

Weitere naturschutzfachlich sinnvolle oder verhaltnismaRige, in der bisherigen Pla-
nung nicht enthaltene Schutz- und Vermeidungsmaflnahmen sind der Planfeststel-

lungsbehorde nicht ersichtlich.
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Insgesamt sind die vorgesehenen MalRnahmen in Art und Umfang geeignet, die vor-
habenbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft vollstandig i. S. d. naturschutz-

rechtlichen Eingriffsregelung wiederherzustellen.

Trotz der hier vorgesehenen MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung verbleiben
mit dem planfestgestellten Vorhaben unvermeidbare Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft, welche Ausgleichs- und/oder ErsatzmalRnahmen erforderlich ma-
chen (Kompensationsmaflinahmen). Dabei haben insbesondere folgende Beeintrach-

tigungen Auswirkungen auf den Kompensationsbedarf:

- B1: Baubedingter Verlust von Gehdlzsaum an FlieRgewassern

- B2: Anlagebedingter Verlust von Ruderalfluren

- B3: Anlagebedingter Verlust von Sandacker

- B4: Anlagebedingter Verlust von Graben mit intensiver Instandhaltung

Diese Beeintrachtigungen sind nicht vermeidbar, da keine zumutbaren Alternativen
gegeben sind, welche den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne
oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft erreichen konnten.
Beim Konflikt B1 handelt es sich um eine erhebliche Beeintrachtigung besonderer
Schwere. Hier ist die Ermittlung des funktionsbezogenen Kompensationsbedarfs
nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 BKompV erforderlich.

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan wird in der Tabelle 21 (Unterlage 9.1.1,

S. 41) der Kompensationsbedarf gemaR der Bundeskompensationsverordnung
(BKompV) in Biotopwertpunkten nachvollziehbar ermittelt. Es ergibt sich ein Kompen-
sationsbedarf von Z +1.370 Wertpunkten (WP). Flr das Vorhaben wird, flir den Ver-
lust von Gehoélzsaumen an Flielligewassern, ein funktionsbezogener Kompensations-

bedarf erforderlich. Dieser wird durch folgende MalRnahme ausgeglichen:
- 011_E: Anlage einer Baumreihe

Insgesamt sind die vorgesehenen Malinahmen in Art und Umfang geeignet, die vor-
habenbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft vollstandig i. S. d. naturschutz-

rechtlichen Eingriffsregelung zu kompensieren.

Nach Beurteilung der Planfeststellungsbehdrde steht das Vorhaben damit unter Be-
rucksichtigung der im LBP genannten Mal3nahmen und unter Beachtung der im ver-
fugenden Teil dieses Beschlusses getroffenen Nebenbestimmungen mit den Belan-

gen des Naturschutzes im Einklang.
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B.4.7 Gebietsschutz (,Natura 2000“-Gebiet)

Das Vorhaben betrifft das Natura 2000-Gebiet DE 2534-402 ,Feldmark Wobbelin-
Fahrbinde®.

Gemal § 34 BNatSchG ist das Projekt im Rahmen seiner Zulassung auf seine Ver-
traglichkeit mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebiets zu Gberprifen, wenn
es einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen geeignet ist,
das Gebiet erheblich zu beeintrachtigen und es nicht unmittelbar der Verwaltung des

Gebietes dient.

Ausgangspunkt fir die Prifung, ob das Vorhaben gemal} § 34 Abs. 1 Satz 1
BNatSchG einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen ge-
eignet ist, das Gebiet erheblich zu beeintrachtigen, ist die Priifung seiner Vertraglich-

keit mit den jeweiligen Erhaltungszielen fiir das geschitzte Gebiet.

Mafgebliches Beurteilungskriterium daflr ist der glinstige Erhaltungszustand der ge-
schutzten Lebensraume und Arten im Sinne der Legaldefinitionen des Art. 1 Buch-
stabe e und i der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natlrlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206
S. 7) — (FFH-Richtlinie). Dieser muss trotz Durchfihrung des Vorhabens stabil blei-
ben, ein bestehender schlechter Erhaltungszustand darf jedenfalls nicht weiter ver-
schlechtert werden (BVerwG, Urteil vom 07.07.2022, A. 9 A 1.21, Rn. 53 juris).

Folgende Erhaltungsziele fur das Natura 2000-Gebiet sind gemaf Standard-
Datenbogen festgelegt:

Bei dem SPA-Gebiet DE 2534-402 handelt es sich um einen Vorkommenschwer-
punkt fur die Anhang I-Brutvogelart Ortolan im Ackerbaugebiet mit pragenden, wege-
und grabenbegleitenden Baumreihen sowie Alleen auf einer Sanderflache westlich

von Woabbelin.

In der Landesverordnung Uber die Europaischen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-
Vorpommern (Vogelschutzgebietslandesverordnung — VSGLVO M-V) wird unter § 4
definiert: ,Erhaltungsziel des jeweiligen Europaischen Vogelschutzgebietes ist die Er-
haltung oder Wiederherstellung eines gunstigen Erhaltungszustandes der mafRgebli-
chen Bestandteile des Gebietes. In Anlage 1 werden als maf3gebliche Bestandteile
die Vogelarten und die hierflr erforderlichen Lebensraumelemente gebietsbezogen

festgesetzt.”

Mafgebliche Gebietsbestandteile werden flr vier Brutvogelarten (Heidelerche,
Neuntoéter, Ortolan und Weilistorch) definiert.
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Das Vogelschutzgebiet erstreckt sich 6stlich der Bahnstrecke in Parallellage und ist
nordlich des Durchlasses durch einen Wirtschaftsweg von der Bahnstrecke getrennt.

Das SPA ist somit direkt von den angrenzenden Bauarbeiten am Durchlass betroffen.

Da die erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele und/oder des Schutz-
zwecks des Natura 2000-Gebietes durch das Vorhaben offensichtlich sind, konnte auf

die Durchfuhrung einer FFH-Vorprufung verzichtet werden.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurde fur das Natura 2000-Gebiet Natu-
ra 2000-Gebiet DE 2534-402 ,Feldmark Wobbelin-Fahrbinde® eine SPA-
Vertraglichkeitsprufung durchgefuhrt.

In der Vertraglichkeitsprifung Unterlage 9.3.1 hat die Vorhabentragerin unter Bertick-
sichtigung der besten einschlagigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nachgewiesen,
dass eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung der Erhaltungsziele der betroffenen

Gebiete ausgeschlossen ist.
Weilstorch

In Liblow befindet sich der Horst eines Weillstorchs, der die eingestreuten Griinlan-
der und in Abhangigkeit von der Bewirtschaftung die Ackerflachen 6stlich der Bahn-

strecke als Nahrungsraum nutzt.

Baubedingte Beeintrachtigungen kdnnen ausgeschlossen werden, da die Bauarbei-
ten aulerhalb der Brutzeit (in der Zeit vom 22.08. bis 31.10.25) stattfinden. Auch die
baubedingt in Anspruch genommenen Flachen wirken sich nicht negativ auf den Er-
haltungszustand des Weil3storches aus, da diese nur im geringen Umfang in An-
spruch genommen werden und eine geringe Eignung fur den Weilistorch als Nah-
rungshabitat aufweisen. Der Weildstorch beginnt zum Bauauftakt mit dem Herbstzug.
Eine lokale punktuelle Stérung einer Nahrungsflache fir ca. 10 Tage innerhalb eines
insgesamt 1.326 ha grolden Schutzgebietes flhrt zu keinen Beeintrachtigungen bei

der Nahrungssuche.

Baubedingte Tierkollisionen mit langsam fahrenden Baufahrzeugen kénnen ausge-
schlossen werden. Beeintrachtigungen durch baubedingte Individuenverluste beste-

hen daher nicht.
Anlage- und Betriebsbedingte Beeintrachtigungen kdonnen ausgeschlossen werden.
Heidelerche

Im Zuge der Brutvogelkartierung wurde die Heidelerche mit drei Brutpaaren westlich

der Bahnstrecke auf etwas hoher gelegenen Flachen (zum Teil Aushubmaterial an
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der begradigten Beck/Régnitz) im Abstand zwischen 30 m bis Uber 300 m zum
Durchlass erfasst. Am Durchlass besteht 6stlich der Bahnstrecke und damit innerhalb
des SPA-Gebietes unter Beachtung der Nutzung und der hohen Grundwasserstande

keine Eignung fur die Heidelerche. Sie wird daher nicht weiterfuhrend betrachtet.
Ortolan

In den vom LUNG M-V Ubergebenen Brutvogeldaten befindet sich der Revierstandort
eines Ortolans am Sudrand des Untersuchungsraums der FFH-VP im Abstand von
uber 450 m zum Baufeld. Die Fluchtdistanz des Ortolans betragt 40 m. Damit konnen

Beeintrachtigungen dieses Revierstandortes grundsatzlich ausgeschlossen werden.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass durch das Vorhaben ,Ersatzneubau
Durchlass km 38,067 Strecke 6441“ keine erheblichen Beeintrachtigungen der Erhal-
tungsziele des SPA-Gebietes DE 2534-402 verursacht werden. Die Koharenz des
Natura 2000-Netzes wird durch das Vorhaben nicht gefahrdet.

Beriicksichtigung des EuGH-Urteils vom 12.09.2024 (C-66/23)

In Folge des EuGH-Urteils vom 12.09.2024 (C-66/23) wird empfohlen, in Zulassungs-
verfahren die Prifung der Vertraglichkeit eines Projekts mit den Erhaltungszielen ei-
nes Vogelschutzgebiets gemal § 34 BNatSchG nicht allein auf die Prifung derjeni-
gen Vogelarten zu beschranken, fir die das besondere Schutzgebiet konkret ausge-
wiesen wurde und die sowohl im Standarddatenbogen sowie der nationalen Unter-

schutzstellung explizit benannt worden sind.

In europarechtskonformer Auslegung des § 34 BNatSchG sollte die Prifung auf alle
vorkommenden Vogelarten gemal Anhang | der Vogelschutzrichtlinie sowie alle re-
gelmallig vorkommenden Zugvogelarten ausgeweitet werden, sofern es sich dabei

um signifikante Vorkommen im betroffenen Gebiet handelt.

Im Zuge der Brutvogelkartierung wurden innerhalb des SPA-Gebietes die Brutvogel-
arten Dorngrasmucke (Sylvia communis) mit zwei Brutpaaren, Feldsperling (Passer
montanus), Goldammer (Emberiza citrinella) und Ringeltaube (Columba palumbus)

mit jeweils einem Brutpaar nachgewiesen.

Uber die Signifikanz der Arten fiir das SPA-Gebiet liegen keine Angaben von Seiten
der Fachbehorden vor. Die Bewertung berucksichtigt daher die Einstufung geman der
Roten Liste der Brutvégel Mecklenburg-Vorpommern (2014).

Die Brutplatze von Feldsperling und Ringeltaube befinden sich nérdlich des Wirt-
schaftswegs auf3erhalb des Baufeldes. Ein Eingriff in die Brutplatze erfolgt nicht. Eine

Beeintrachtigung durch baubedingte Stérungen kann unter Berlcksichtigung der ge-
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B.4.8

B.4.9

planten Bauzeit Oktober au3erhalb der Brutzeit ausgeschlossen werden. Eine erheb-

liche Beeintrachtigung der beiden Arten ist damit sicher ausgeschlossen.

Die Brutplatze von Dorngrasmucke (1 Brutplatz) und Goldammer (1 Brutplatz) befin-
den sich jeweils an Grabenbdschungen im unmittelbaren Randbereich der BE-
Flache. Durch die Bauzeit im Oktober auf3erhalb der Brutzeit sind auch fur diese bei-
den Arten keine Storungen zu erwarten. Durch die Rekultivierung der BE-Flache wird
fur den Nahrungsraum bereits im nachsten Brutjahr eine fortschreitende Inanspruch-
nahme mdglich sein. Auf Grund der sich sowohl im Bereich des Gewasserrandstrei-
fens und als auch der Bahnstrecke grof3raumig erstreckenden Ruderalfluren und
Baumhecken besteht keine Einschrankung der Nahrungsverfiigbarkeit. Beeintrachti-

gungen beider Arten sind daher nicht zu unterstellen.

Artenschutz

Das Vorhaben geniigt den einschlagigen artenschutzrechtlichen Anforderungen. In
Form eines ,Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag” (Unterlage 9.2) werden in Bezug auf
die Anhang-IV-Arten und die europaischen Vogelarten mogliche Verbote gegen die
Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG untersucht. Eine Betroffenheit von beson-
ders und streng geschitzten Arten liegt vor. Nach den Ergebnissen der Artenschutz-
rechtlichen Untersuchungen ist am ehesten mit Verbotsverletzungen von Europai-
schen Vogelarten und Fledermausen zu rechnen, fur die daher eine Bewertung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdande des § 44 Abs. 1 BNatschG erforderlich
war. Im Ergebnis ist das Vorhaben nicht geeignet, artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auszuldsen. In den Antragsunterlagen wurde
der Nachweis gefuhrt, dass unter Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungs-
maflnahmen sowie Kontrolle der Bauabwicklung durch eine umweltfachliche Bau-
Uberwachung das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestadnde vermieden

werden kann.

Immissionsschutz

B.4.9.1 Baubedingte Larmimmissionen

Baustellen einschliellich der dort betriebenen Baumaschinen und Kraftfahrzeuge
sind nicht genehmigungsbediirftige Anlagen i. S. d. § 3 Abs. 5 BImSchG. Nach § 22
BImSchG sind diese so zu errichten und zu betreiben, dass nach dem Stand der

Technik vermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden und nach

Seite 51 von 60




Planfeststellungsbeschluss gemaR § 18 Abs. 1 AEG fiir das Vorhaben ,Ersatzneubau Durchlass Liblow“, Bahn-km 38,050 bis
38,085 der Strecke 6441 Démitz - Wismar, Az. 571ppi/018-2024#003, vom 12.12.2025

dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-

destmal} beschrankt werden.

Ob von einer Baustelle schadliche Umwelteinwirkungen ausgehen, ist anhand der
AVV Baularm zu beurteilen. In der AVV Baularm werden u. a. gebietsbezogene Im-
missionsrichtwerte fur den Tages- und Nachtzeitraum festgesetzt. Baustellen sind
vom Anwendungsbereich der TA Larm ausgenommen, vgl. Nr. 1 Satz 2 Buchstabe f
der TA Larm.

Bei Einhaltung der Auflagen zum Punkt A.4.4.1 gehen vom Bauvorhaben keine ent-

scheidungserheblichen Larm- und Erschutterungsimmissionen aus.

B.4.9.2 Baubedingte Erschitterungsimmissionen

Bezlglich der Bauerschitterungen kann selbst fir erschitterungsintensive Bauarbei-
ten davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Abstandsverhaltnisse weder Ge-

baudeschaden noch Belastigungen der Anwohner auftreten werden.

B.4.9.3 Stoffliche Immissionen

Die Vorhabentragerin hat die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entstehenden
Immissionen in Form von Staub und Abgasen durch geeignete Mallnahmen nach

dem Stand der Technik auf ein Minimum zu begrenzen (vgl. Punkt A.4.4.2).

In Erflllung dieser Auflage hat die Vorhabentragerin unter Bertcksichtigung der kon-
kreten ortlichen Verhaltnisse und der Witterung wirksame MalRnahmen zur Reduzie-
rung dieser Immissionen zu ergreifen. So sind staubentwickelnde Materialien abzu-
decken oder zu befeuchten und die staubentwickelnden Bereiche bei erheblicher
Staubentwicklung zu befeuchten. Es ist stets darauf zu achten, dass Motoren von
Fahrzeugen und Geraten, die momentan nicht gebraucht werden, abgestellt werden

(Vermeidung von Leerlauf) und unnétige Leerfahrten unterbleiben.

B.4.10 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz

Die Entsorgung der Abfalle hat auf der Grundlage der einschlagigen rechtlichen Be-
stimmungen zu erfolgen. Hierzu zahlen die einschlagigen rechtlichen Bestimmungen
des Kr'WG sowie die auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften (u. a.
Ersatzbaustoffverordnung und Nachweisverordnung) und die landesrechtlichen Be-
stimmungen. Dementgegen hat die LAGA-Mitteilung 20 ,Anforderungen an die stoffli-
che Verwertung von mineralischen Abfallen — Technische Regeln; Stand 2003/2004*
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mit dem Inkrafttreten der Ersatzbaustoffverordnung am 01.08.2023 ihre Gultigkeit ver-

loren.

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfalle sind laut §§ 7 und 15 Kr'WG einer nachweis-
lich geordneten und gemeinwohlvertraglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzufih-
ren. Bauschutt und andere Abfalle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und
umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene

Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.).

Gemal § 6 KrwG gelten die Grundsatze der Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaf-
tung.

Nach den bahninternen Vorschriften ist im Rahmen der Planung und Durchfiihrung
von Infrastrukturmalnahmen planstufenbegleitend ein Bodenverwertungs- und Ent-
sorgungskonzept zu erstellen. Die Bestellung eines bahninternen Mitarbeiters soll
ggf. erforderliche Ad-hoc-Anpassungen wahrend der Bauarbeiten bzw. Vorgaben bei

unvorhergesehenem Auffinden von belastetem Material sicherstellen.

Rechtliche Grundlagen fiir die bodenschutzrechtliche Beurteilung des gegenstandli-
chen Vorhabens sind insbesondere die Vorschriften des Bundesbodenschutzgeset-
zes (BBodSchG). Schadliche Bodenveranderungen sind abzuwehren, der Boden und
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen zu sanieren und
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen, § 1 Satz 2
BBodSchG. Die Vorhabentragerin treffen hier insbesondere die Pflichten zur Gefah-
renabwehr und Vorsorge in §§ 4, 6 und 7 BBodSchG.

Laut Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehorde des Landkreises Ludwigslust-
Parchim vom 20.03.2025 sind im Vorhabengebiet keine schadlichen Bodenverande-

rungen, Altlastenverdachtsflachen oder Altlasten bekannt.

Sollte bei den Baumalinahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Haus-
mdall, gewerbliche Abfalle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfalle
vom Abfallbesitzer bzw. vom Grundstlickseigentimer einer ordnungsgemalien Ent-
sorgung zuzufuhren. Diese Abfélle dirfen nicht zur erneuten Bodenverfullung genutzt

werden.

Werden dennoch im Verlaufe der Planfortschreibung bzw. Bauarbeiten schadliche
Bodenveranderungen, Altlasten oder altlastverdachtige Flachen festgestellt, ist die
Vorhabentragerin verpflichtet, den zustandigen Behdrden hiertiber Mitteilung zu ma-

chen.
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B.4.11

Unter Punkt A.4.5 befinden sich vom Landkreis Ludwigslust-Parchim, Sb Grundwas-
ser und Bodenschutz formulierte Auflagen, die auf eine Umsetzung der einschlagigen

bodenschutzrechtlichen Anforderungen gerichtet sind.

Landwirtschaft

Das Staatliche Amt flr Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg teilt in seiner
Stellungnahme vom 07.03.2025 mit, dass gegen das Vorhaben aus landwirtschaftli-
cher Sicht grundsatzlich keine Bedenken bestehen. Hinsichtlich der betroffenen und
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen sind jedoch die folgenden Anforde-

rungen zu beachten:

- Die Flachennutzer sind rechtzeitig und schriftlich Gber das Vorhaben zu informie-

ren.

- Die Nutz- und Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flachen wahrend der Bau-

phase ist durch die Vorhabentragerin zu gewahrleisten.

- Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flachen ist auf das absolut notwendige
Mald zu beschranken. Nach Beendigung sind diese Flachen in den Ausgangszu-

stand zu versetzen.

- Unvermutete und durch die Umsetzung des Bauvorhabens zerstérte Dranagen an
den landwirtschaftlichen Flachen sind unverzuglich wiederherzustellen oder in
geeigneter Weise zu verlegen. Der betroffene Eigentimer unvermutet zerstorter

Dranagen ist unverziglich zu benachrichtigen.

Die Vorhabentragerin hat diese Forderungen zur Kenntnis genommen und deren

vollumfangliche Umsetzung erklart.

B.4.12 Forstwirtschaft

Das Forstamt Jasnitz hat als zusténdige Forstbehdrde im Auftrag des Vorstandes der
Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern mit Stellungnahme vom 12.02.2025
aus forstrechtlicher Sicht keine Bedenken geaulert. Sie stimmen dem Vorhaben un-

ter Einhaltung der in Punkt A.4.6 genannten Nebenbestimmungen zu.

B.4.13 Denkmalschutz

B.4.13.1Baudenkmale

Im Wirkbereich des Bauvorhabens existieren keine Baudenkmale.
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B.4.13.2Bodendenkmale

Laut der Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehdrde vom 21.03.2025 sind
nach gegenwartigem Kenntnisstand im Vorhabengebiet keine Bodendenkmale be-
kannt. Dennoch kdnnen bei Erdarbeiten jederzeit archaologische Funde und Fund-
stellen entdeckt werden. Um in einem solchen Fall eine ordnungsgemalfie Sicherung
zu gewahrleisten, wurde unter Punkt A.4.7 eine Informationspflicht Gber ggf. vorhan-
dene (Boden-)Denkmale als Nebenbestimmung aufgenommen, die auf die bestehen-

den rechtlichen Anforderungen verweist.

B.4.14 Offentliche Ver- und Entsorgungsanlagen

Die Vorhabentragerin hat keine Angaben dazu gemacht, ob sich im Vorhabenbereich
bahneigene Kabel und Leitungen Dritter befinden. Im Erlduterungsbericht (Unterlage
1) hat sie lediglich erklart, dass im Rahmen der Planung eine Abfrage des Kabel- und
Leitungsbestandes Uber das Leitungsauskunftsportal ,infreST* erfolgt sei und hierbei
festgestellt wurde, dass im Baubereich keine Kabel und Leitungen der offentlichen

Versorgungstrager vorhanden sind.

Im Verlaufe des Plangenehmigungsverfahrens hat das Eisenbahn-Bundesamt das

Benehmen mit den betreffenden ,sonstigen Tragern offentlicher Belange® hergestellt.

Soweit einzelne Betreiber in deren Stellungnahmen Bestandsunterlagen zu ihren An-
lagen Ubergeben bzw. einen Zugang zu diesen Daten eingerichtet haben, wird darauf
hingewiesen, dass das Eisenbahn-Bundesamt im Rahmen des Planrechtsverfahrens
keinen detaillierten Abgleich zwischen den Planunterlagen der Vorhabentragerin und
den Bestandsunterlagen der Betreiber der Ver- und Entsorgungsanlagen vornimmt.
Es obliegt den Leitungstragern, im Rahmen ihrer Stellungnahme zu erklaren, ob die

Planunterlagen insoweit vollstandig sind.

Deutsche Telekom Technik GmbH

Das Telekommunikationsunternehmen hat mit Schreiben vom 24.02.2025 (Az.
113496002) keine Bedenken gegen das Vorhaben gedulRert. Im Bauvorhaben befin-

den sich keine Telekommunikationsanlagen der Telekom.

50Hertz Transmission GmbH

Das Unternehmen hat mit Schreiben vom 07.03.2025 (Az. 2025-001158-01-OGZ)

angegeben, dass sich im Baubereich keine Anlagen des Unternehmens befinden.
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1&1 Versatel Deutschland GmbH

Das Telekommunikationsunternehmen hat mit Schreiben vom 11.02.2025 (Az.
1224125) unter Vorlage eines Planauszugs mitgeteilt, dass keine Kabelanlagen des

Unternehmens von dem Bauvorhaben betroffen sind.

Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH

Das Unternehmen hat mit Schreiben vom 10.03.2025 angegeben, dass keine Anla-

gen im Baubereich vorhanden sind.

WEMACOM Telekommunikation GmbH

Das Telekommunikationsunternehmen hat mit Schreiben vom 26.02.2025 (Az. XTPD
2025/00436) keine Einwande gegen das Vorhaben geduldert, da sich im Baubereich

sich keine Versorgungsanlagen befinden.

Zweckverband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Ludwigs-

lust

Das Unternehmen hat mit Schreiben vom 10.02.2025 angegeben, dass sich keine
Anlagen und Leitungen im Baubereich befinden und daher keine Einwande gegen

das Vorhaben erhoben werden.

Vodafone Deutschland GmbH

Das Unternehmen hat mit Schreiben vom 05.03.2025 (Az. S01420664) angegeben,
dass sich im Planbereich Telekommunikationsanlagen des Unternehmens befinden

und deren Lage einem beigelegten Bestandsplan dargestellt.

Mit den unter Punkt A.4.8 verfugten Nebenbestimmungen wird dem 6ffentlichen Inte-
resse an der Gewahrleistung der Funktionsfahigkeit der ortlichen Infrastruktur hinrei-

chend Rechnung getragen.

B.4.15 StraBen, Wege und Zufahrten

Die Gemeinde Wdbbelin hat mit Stellungnahme vom 13.03.2025 keine Einwendun-
gen gegen die Benutzung der in ihrer Baulast stehenden StralRen und Wege geau-
Rert. Die Gemeinde fordert die Ertlichtigung der Zufahrtsstrale bzw. -wege im Hin-
blick auf die anstehenden Schwertransporte sowie die ausschlieBliche Inanspruch-
nahme der beantragten Flachen. Die Vorhabentragerin hat hierzu erklart, die Zu-
fahrtsstralRen ordnungsgemaf und in Abstimmung mit dem Flacheneigentimer zu er-

tlichtigen und diese nach Fertigstellung in den urspringlichen Zustand zurlickzuver-
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setzen. Zudem hat sie zugesichert, die Forderung der Gemeinde umzusetzen, indem

nur die beantragten Flachen fir das Bauvorhaben in Anspruch genommen werden.

GemalR den in Punkt A.4.9 verfugten Nebenbestimmungen ist die Vorhabentragerin
verpflichtet, die Forderungen der Gemeinde Wdbbelin umzusetzen, da diese der Si-

cherung des offentlichen StralRen- und Wegenetzes dienen.

B.4.16 StraBenverkehr
Nach der Klarstellung der Planfeststellungsrichtlinien (hier: PF-RL 25 Abs. 4) sind in

der eisenbahnrechtlichen Planrechtsentscheidung in der Regel keine straltenver-

kehrsrechtlichen Anordnungen zu treffen.

B.4.17 Kampfmittel

Die Vorhabentragerin hat zusammen mit den Antragsunterlagen eine Auskunft zur
Kampfmittelbelastung des ,Landesamtes fur zentrale Aufgaben und Technik der Poli-
zei, Brand und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern“ (LPBK M-V) vom
14.05.2021 vorgelegt. Daraus geht hervor, dass den vorliegenden Daten der Kampf-
mittelkataster des Landes fur das Gebiet des Bauvorhabens in Lublow derzeit keine
Anhaltspunkte auf latente Kampfmittelgefahren zu entnehmen sind. Allerdings ist
nach den bisherigen Erfahrungen nicht auszuschlielRen, dass auch in den fur den
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzel-
funde auftreten kdnnen. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender

Vorsicht durchzuftihren.

Die Planfeststellungsbehdérde geht davon aus, dass die Vorhabentragerin die sich
nach Lage der Dinge ergebenen Anforderungen bezlglich nicht ganzlich auszu-
schliefender Kampfmittel ohne eine gesonderte Bestimmung im Planfeststellungsbe-

schluss erflllen wird.

B.4.18 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter

Die Realisierung des Vorhabens erfordert den Erwerb und die voribergehende Inan-
spruchnahme von privaten Grundstiicken sowie die Festlegung von Grunddienstbar-
keiten. Die Vorhabentragerin hat den erforderlichen Grunderwerb im Grunderwerbs-
verzeichnis und den Grunderwerbsplanen dargestellt. Bei der Abwagung der von dem
Vorhaben beruhrten Belange im Rahmen einer hoheitlichen Planungsentscheidung
ist, dass unter den Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG fallende Eigentum in hervorgehobe-

ner Weise zu betrachten.
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B.5

Jede Inanspruchnahme von privaten Grundsticken stellt einen Eingriff fur die be-
troffenen Eigentiimer dar, doch genief3t das Interesse, das ein Eigentimer an der Er-
haltung seiner Eigentumssubstanz hat, keinen absoluten Schutz. Belange der be-
troffenen Eigentiimer kdnnen daher bei der Abwagung im konkreten Fall zugunsten
anderer Belange zuriickgestellt werden. Wie bereits im Kapitel Planrechtfertigung
dargelegt, kommt dem Vorhaben eine bedeutsame Verkehrsfunktion zu. Auf die In-
anspruchnahme von Privatgrundstiicken in dem nach dem festgestellten Plan vorge-
sehenen Umfang kann nicht verzichtet werden, ohne den Planungserfolg zu gefahr-

den.

Es besteht auch keine Méglichkeit fur geringfligige Verschiebungen zugunsten ein-
zelner Betroffener. Abgesehen davon wirden derartige kleinraumige Verschiebungen
in Einzelbereichen nur dazu fiihren, dass ersatzweise andere, gleich geeignete Fla-
chen in Anspruch genommen werden mussten und folglich in Rechte anderer Privat-

personen eingegriffen werden musste.

Die Planfeststellungsbehorde ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die Vorhabentragerin
alle im Rahmen der substanziellen Planungsziele in Betracht kommenden Moglichkei-
ten ausgeschopft hat, die einzelnen Grundstlicksbetroffenen vor einer Flacheninan-
spruchnahme und sonstigen Nachteilen zu verschonen und insgesamt die Inan-
spruchnahme privaten Grundstuckseigentums so gering wie moglich zu halten. Die
planerischen Ziele lie3en sich bei einer geringeren Eingriffsintensitat nicht realisieren.
Das gewichtige offentliche Interesse an der Realisierung des Vorhabens Uberwiegt
das Interesse der privaten Grundstlucksbetroffenen an einem (vollstandigen) Erhalt ih-
res Eigentums und deren Interesse, dass Beeintrachtigungen ihrer Grundstlicke un-
terbleiben. Die Interessen der privaten Grundstiickseigentimer haben daher hinter
dem Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens im planfestgestellten Umfang

zuriickzustehen.

Die Grundsticksbetroffenen haben ihr schriftliches Einverstandnis fur die Grund-

stucksinanspruchnahme erteilt.

Gesamtabwagung

Am antragsgegenstandlichen Vorhaben besteht ein offentliches Interesse. Die Plan-
feststellungsbehdérde hat die unterschiedlichen 6ffentlichen und privaten Belange er-
mittelt, alle Belange in die Abwagung eingestellt und diese gegeneinander und unter-

einander abgewogen. Sie gelangt nach eingehender Priifung zu der Uberzeugung,
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B.6

B.7

dass die offentlichen, fur die Verwirklichung des Plans sprechenden Belange die ent-

gegenstehenden Belange uberwiegen.

Verstdlle gegen striktes Recht sind nicht ersichtlich.

Sofortige Vollziehung

Der Planfeststellungsbeschluss ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 80 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3a VwGO).

Entscheidung liber Gebuhr und Auslagen

Die Entscheidung Uber die Gebuhren und Auslagen beruht auf § 1i. V. m. § 22

Abs. 3 und 4 des Bundesgebihrengesetzes (BGebG) i. V. m. der besonderen Gebih-
renverordnung des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur fur indi-
viduell zurechenbare 6ffentliche Leistungen des Eisenbahn-Bundesamtes (Besonde-
re Geblihrenverordnung Eisenbahn-Bundesamt — EBA BGebV Uber die Hohe erge-

hen gesonderte Bescheide.
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C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats

nach Zustellung Klage beim

Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern
(DomstraBe 7 in 17489 Greifswald)

erhoben werden.

Der Klager hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur Be-

grindung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss hat kraft
Gesetzes keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung der Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbe-
schluss kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses beim

Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern
(DomstraBe 7 in 17489 Greifswald)

gestellt und begriindet werden.

Treten spater Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung recht-
fertigen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf
gestitzten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwWGO innerhalb einer Frist von einem
Monat stellen und begriinden. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Be-

schwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt.

Eisenbahn-Bundesamt
AuBenstelle Hamburg/Schwerin
Schwerin, den 12.12.2025

Az. 571ppi/018-2024#003
EVH-Nr. 3516957

Im Auftrag

(Dienstsiegel)
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	Begründung:
	Gemäß § 5 Abs. 2 WHG sind alle von Hochwasser Betroffenen verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.
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	Begründung:
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	21. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Arbeitsräume und Grundwasserbrunnen mit einem dem anstehenden Boden entsprechenden Material zu verfüllen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Durchlässige Bereiche können mit sauberem Filterkie...
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	24. Die Einleitstelle ins Gewässer ist gegen Auskolkung zu sichern.
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	Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WHG sind an oberirdischen Gewässern schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten. Auskolkungen führen zu einem Abtrag von Sohlmaterial, durch das an anderer Stelle im Gewässer Abflusshindernisse entstehen können.
	25. Schäden am Gewässer, die auf die Einleitung zurückzuführen sind, sind umgehend zu beseitigen. Nach Beendigung der Einleitung ist der Zustand des Gewässers vor Baubeginn wiederherzustellen.
	Begründung:
	Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 3 WHG sind nachteilige Gewässerveränderungen zu vermeiden und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. Dies kann nur durch vollständige Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands vor Beginn der Baumaßnahme ...
	26. Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass keine autarken Grundwasserstockwerke miteinander verbunden werden (Gefahr des hydraulischen Kurzschlusses). Schadstoffe dürfen nicht verschleppt werden.
	Begründung:
	Gemäß § 48 Abs. 1 WHG darf die Erlaubnis nur erteilt werden, wenn nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen sind. Dies betrifft sowohl quantitative (insbesondere Verursachen hydraulischer Kurzschlüsse) als auch qualitative A...
	27. Die in das Grundwasser hineinreichenden Bauteile (z. B. Bohrpfähle, Betonfundamente etc.) müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik so ausgewählt und hergestellt werden, dass eine Grundwasserverunreinigung auszuschließen ist. Es dar...
	Begründung:
	Der durch die Nebenbestimmung verbindliche Verweis auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik gewährleistet die Einhaltung des in § 48 Abs. 1 WHG normierten Besorgnisgrundsatzes.
	28. Beim Betonieren verdrängtes Wasser ist aufzufangen und anschließend einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen bzw. über die Schmutzwasserkanalisation zu entsorgen. Eine Versickerung oder Einleitung in ein oberirdisches Gewässer ist nicht zulässig.
	Begründung:
	Das im Zuge der Bohr- und Betonierarbeiten verdrängte Grundwasser ist zwangsläufig mit austretendem Beton verunreinigt und muss zur Vermeidung einer Gewässerverunreinigung bzw. eines Umweltschadens aufgefangen und entsorgt werden (§ 5 WHG, § 5 USchadG).
	Ergänzung Stellungnahme uWb vom 20.03.2025:
	Die Absenkung ist auf den für die Maßnahme unbedingt notwendigen Umfang zu
	begrenzen. Die Einhaltung der maximal zulässigen Grundwasserabsenkung ist zu überwachen.
	III. Allgemeine Nebenbestimmungen
	1. In die wasserrechtliche Entscheidung können nachträglich Änderungen bzw. Ergänzungen von Inhalts- und Nebenbestimmungen aufgenommen werden, damit nachteilige Wirkungen auf andere, die bei Erteilung der wasserrechtlichen Zulassung nicht vorauszusehe...
	Begründung:
	Die Möglichkeit nachträglicher Inhalts- und Nebenbestimmungen folgt aus § 13 Abs. 1 WHG.
	2. Die wasserrechtliche Entscheidung ist widerruflich, soweit sachliche Gründe dies rechtfertigen.
	Begründung:
	Die wasserrechtliche Erlaubnis ist gemäß § 18 Abs. 1 WHG widerruflich.
	IV. Hinweise
	1. Die wasserrechtliche Erlaubnis berührt nicht Rechte Dritter und ersetzt nicht Zulassungen, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind.
	Begründung:
	Der Hinweis dient der Klarstellung, dass die einfache Erlaubnis – anders als die gehobene Erlaubnis oder die Bewilligung – keine privatrechtsgestaltende Wirkung entfaltet (siehe §§ 14, 16 WHG).
	2. Für Schäden, die durch den Bau oder den Betrieb der Anlage (einschließlich Nebenanlagen) entstehen, haftet die Vorhabenträgerin nach den allgemeinen wasser- und zivilrechtlichen Vorschriften.
	3. Vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen, die gegen die wasserrechtlichen Bestimmungen – insbesondere gegen die Bestimmungen des WHG – verstoßen, sowie die Nichtbeachtung der Nebenbestimmungen dieses Bescheids gelten gemäß § 103 Abs. 1 WHG als Ordn...
	4. Dieser Bescheid, einschließlich der vorher genannten Nebenbestimmungen, gilt auch für einen etwaigen Rechtsnachfolger. Die wasserrechtliche Erlaubnis geht mit der Wasserbenutzungsanlage oder dem Grundstück, für das sie erteilt wurde, auf den Rechts...
	Begründung:
	Der Hinweis beruht auf § 8 Abs. 4 WHG.
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